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Vorprüfung 
der Umweltverträglichkeit 

 
 
Bei folgendem Bauvorhaben wurde die Notwendigkeit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540) zu-
letzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 10.09.2021 
(BGBl. I S. 4147) geprüft. 
 
Aktenzeichen:       11-mer-04306-21 
Baugrundstück:     Merzen, Engelern Mitte 8 
Gemarkung:          Engelern                  
Flur:                      5              5              5 
Flurstück(e):          73/8         79/4         79/5 
 
 
Änderungsanzeige gem. § 15 BImSchG: geänderte Ausfüh-
rung und Standortänderung des Sauenstalls BE 2a und BE 2c 
Genehmigung vom 15.03.2021; Az.: 642-21 
 
Geplant ist die geringfügige Standortänderung und die geän-
derte Ausführung der BE 2a und 2c in der Gemeinde Merzen, 
Gemarkung Engelern, Flur 5, Flurstücke 73/8, 79/4 und 79/5. 
 
Auf dem Betrieb sind derzeit 182 Sauenplätze, 670 Ferkelauf-
zuchtplätze und 1.275 Schweinemastplätze genehmigt. Nach 
der hier geplanten Änderung verändern sich die genehmigten 
Tier-zahlen nicht. Daher ist gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
UVPG i.V.m. Nr. 7.11.3 der Anlage 1 des UVPG für die Ände-
rung des Vorhabens eine standortbezogene UVP-Vorprüfung 

durchzuführen. Die Prüfung hat ergeben, dass keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen erkennbar sind, sodass keine 
UVP-Pflicht besteht. 
 
Für die Gebiete nach Nr. 2.3 der Anlage 3 des Gesetzes über 
Umweltverträglichkeitsprüfungen kann eine potentielle Betrof-
fenheit durch das Vorhaben ausgeschlossen werden. Eine 
Betroffenheit kann für folgende Gebiete ausgeschlossen wer-
den, da keine entsprechenden Gebiete im Umkreis des Vor-
habens vorhanden sind: Natura 2.000 Gebiete nach § 7 Abs. 
1 Nr. 8 BNatSchG, Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG, 
Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 
BNatSchG, Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG, Wasser-
schutzgebiete nach § 51 WHG, Heilquellenschutzgebiete 
nach § 53 Abs. 4 WHG, Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 WHG, 
Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG, Gebiete, in de-
nen die Vorschriften der EU festgelegten Umweltqualitätsnor-
men bereits überschritten sind, Gebieten mit hoher Bevölke-
rungsdichte, insbesondere zentrale Orte i.S.d. § 2 Abs. 2 Nr. 
2 ROG und für in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete 
Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmale oder Ge-
biete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmal-
schutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften 
eingestuft worden sind. 
 
Ebenso sind keine erheblichen negativen Umweltauswirkun-
gen auf Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete 
gem. §§ 25, 26 BNatSchG, geschützte Landschaftsbestand-
teile, insbesondere Alleen, nach § 29 BNatSchG sowie ge-
setzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG zu erwarten. 
Das LSG OS 01 „Nördlicher Teutoburger Wald – Wiehenge-
bierge“ liegt ca. 2,5 km nordöstlich des Vorhabens. Aufgrund 
der Entfernung dieses Gebietes sowie den vorgesehenen Ein-
grünungsmaßnahmen der Hofstelle, sind keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten. In ca. 130 m nördlich und 
ca. 230 m nordöstlich des Vorhabens befinden sich Wallhe-
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cken. Zudem befinden sich in ca. 1,8 km nordnordwestlich 
des Vorhabens das nach § 30 BNatSchG geschützte Biotop 
ID 387 „Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte, 
Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Röh-
richt“. Durch das Vorhaben verändern sich die Ammoniak-
emissionen im Vergleich zum bisher genehmigten Stand 
nicht, sodass keine erheblichen Umweltauswirkungen zu er-
warten sind. 
 
Es sind insgesamt keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 
erwarten. Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung ist daher nicht erforderlich. 
 
Diese Bekanntgabe ist gem. § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar. 
 
 
Osnabrück, den 30.11.2021 
 
 

Landkreis Osnabrück 
Die Landrätin 

Fachdienst Planen und Bauen 
i. A. Röwekamp 
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Vorprüfung 
der Umweltverträglichkeit 

(AZ: FD7-2021-0073) 
 
 
Bei folgendem Verfahren wurde die Notwendigkeit einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäß § 7 nach dem Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 
540), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. Sep-
tember 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, geprüft: 
Es ist eine Verrohrung des Gewässers Hagenbeckers Gra-
bens, ein Gewässer III. Ordnung, auf einer Gesamtlänge von 
215 m in der Stadt Fürstenau, Gemarkung Hollenstede ge-
plant.  
 
Nach der Vorprüfung ist eine UVP für das genannte Vorhaben 
aus den folgenden Gründen nicht erforderlich. 
 
Das Vorhaben hat keine Bedeutung für das Landschaftsbild. 
Durch die Verrohrung des Grabens auf einer Länge von ca. 
215 m ist eine Beeinträchtigung des Bodens nicht gegeben. 
Mit Ausnahme von möglicherweise anfallenden Bodenaushub 
fällt zusätzlicher Abfall durch das Vorhaben nicht an. Durch 
das Vorhaben sind keine Auswirkungen auf die Grundwasser-
neubildung zu erwarten. Umweltverschmutzungen und Beläs-
tigungen sowie Störfälle sind unwahrscheinlich. Eine Gefahr 
für die menschliche Gesundheit besteht durch das Vorhaben 
ebenfalls nicht. Das Vorhaben kollidiert nicht mit regional- und 
bauleitplanerischen Zielsetzungen. Denkmäler sind am 
Standort nicht vorhanden. Durch die Verrohrung des Grabens 
wird das Gewässer von der Umgebung auf einer Länge von 
215 m abgekoppelt. Dieser Eingriff führt jedoch weder zu ei-
ner Beeinträchtigung der Wasserqualität noch zu einem hy-
draulischen Schadenspotential durch Rückstau oder Überflu-
tung. Daher ist die Auswirkung auf das Schutzgut Wasser un-
erheblich. Durch die Verrohrung wird die Durchgängigkeit des 
Gewässers eingeschränkt. Allerdings ist am Standort keine 
besondere Vielfalt von Flora und Fauna vorhanden, sodass 
keine erheblichen Umweltauswirkungen auf diese Schutzgü-

ter zu erwarten sind. Am Standort befinden sich eine ge-
schützte Wallhecke und ein Feuchtbiotop. Die Maßnahme hat 
jedoch keinerlei Auswirkungen auf das im Gebiet befindliche 
Feuchtbiotop sowie auf die in unmittelbarer Nähe befindliche 
besonders geschützte Wallhecke, sodass die Schutzziele 
nicht gefährdet werden. Somit ist die Auswirkung auf die Um-
welt hierdurch unerheblich. Weitere besonders geschützte 
Gebiete oder Objekte sind nicht betroffen, weil am Standort 
nicht vorhanden 
 
Es sind insgesamt keine erheblichen Auswirkungen denkbar. 
 
Diese Bekanntgabe ist gem. § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar. 
 
 
Osnabrück, den 03.11.2021 
 
 

Landkreis Osnabrück 
Fachdienst Umwelt 

Die Landrätin 
i. A. L. Hillebrand 
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Vorprüfung 
der Umweltverträglichkeit 
AZ: 7.67.30.13.07.54.8630 

 
Bei folgendem Verfahren wurde die Notwendigkeit einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäß § 7 nach dem Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 
540), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. Sep-
tember 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, geprüft: 
Es ist die Aufhebung des Gewässergrabens Nr. III auf einer 
Länge von rund 97 m und ergänzend eine Gewässerneumo-
dellierung auf rund 28 m Länge in der Gemeinde Neuenkir-
chen, unmittelbar nördlich der Straße „Im Nihen“, östlich der 
Mettinger Straße (L70), Flur 3 Flst. 186/2, nördliche Gewäs-
serböschungen auch von Flst. 115/8 geplant. 
 
Nach der Vorprüfung ist eine UVP für das genannte Vorhaben 
aus den folgenden Gründen nicht erforderlich. 
 
Es sind keine Umweltauswirkungen erkennbar. Ein Zusam-
menwirken mit bereits anderen bestehenden bzw. zugelasse-
nen Vorhaben liegt nicht vor. Eine Flächenversiegelung findet 
nicht statt. Durch das Vorhaben sind keine hydraulischen oder 
stofflichen Probleme an dem betroffenen Gewässer zu erwar-
ten. Das Vorhaben hat keine Bedeutung für das Landschafts-
bild. Im Plangebiet sowie im unmittelbaren Umfeld sind keine 
sensiblen Bereiche mit Relevanz für die Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt vorhanden. Zudem ist das 
Vorhaben räumlich eng begrenzt und von der Intensität als 
gering einzustufen. Durch das Vorhaben ist eine Beeinträchti-
gung des Bodens nicht gegeben. Abfall fällt durch das Vorha-
ben nicht an. Das Grundwasser wird durch das Vorhaben 
nicht beeinträchtigt. Umweltverschmutzungen und Belästigun-
gen sowie Störfälle sind unwahrscheinlich. Eine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit besteht durch das Vorhaben nicht. 
Das Vorhaben kollidiert nicht mit regional- und bauleitplaneri-
schen Zielsetzungen. Besonders geschützte Gebiete oder 
Objekte sowie Denkmäler sind nicht betroffen, weil am Stand-
ort nicht vorhanden. 
 
Es sind insgesamt keine erheblichen Auswirkungen denkbar. 
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Diese Bekanntgabe ist gem. § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar. 
 
 
Osnabrück, den 05.11.2021 
 
 

Landkreis Osnabrück 
Fachdienst Umwelt 

Die Landrätin 
i. A. L. Hillebrand 
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4. Änderungssatzung 
zur Satzung des Wasserverbandes Bersenbrück 

in 49593 Bersenbrück, Landkreis Osnabrück  
vom 01.01.2018 

 
 
Die Ausschussmitglieder der Trinkwasserversorgung haben 
gemäß § 8 lit. II. Nr. 2 der Satzung des Wasserverbandes Ber-
senbrück die 4. Änderung zur Satzung des Wasserverbandes 
Bersenbrück, Anlage 2 (Beitragsordnung Wasserversorgung) 
in der Sitzung am 02.11.2021 wie folgt beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 5 Abs. 1 der Anlage 2 - Beitragsordnung - erhält folgende 
Fassung: 
 
"Der Verbrauchsbeitrag beträgt 0,92 €/m³. Er richtet sich nach 
der Wassermenge, die pro Kalenderjahr abgenommen wird." 
 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 
Die 4. Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
 
49593 Bersenbrück, den 02.11.2021 
 
 

Wasserverband Bersenbrück 
Dirk Imke 

Verbandsvorsteher 
 

Ich genehmige hiermit gem. § 58 Abs. 2 des Wasserverbands-
gesetzes die vorstehende am 02.11.2021 vom Ausschuss des 
Wasserverbandes Bersenbrück beschlossene 4. Änderung 
der Satzung des Wasserverbandes Bersenbrück. 

 
 
Osnabrück, 11.11.2021 

 
 

Landkreis Osnabrück 
Die Landrätin 

Fachdienst Umwelt 
(Siegel)                          i. A. Imwalle 

 
 
 
Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück Nr. 22, 30. November 2021  

B. Bekanntmachungen der kreisangehörigen Städte, Gemeinden 
 und Samtgemeinden und der Zweckverbände 

 
 
261 
 

21. Änderung 
der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für die 
Abwasserbeseitigung (AEB) des Wasserverbandes 

Bersenbrück (WV) 
 
 
Der Ausschuss des Wasserverbandes Bersenbrück hat ge-
mäß § 8 lit III. Nr. 1 der Satzung des Wasserverbandes Ber-
senbrück in der Fassung vom 01.01.2021 in seiner Sitzung 
am 02.11.2021 folgende 21. Änderung der Allgemeinen Ent-
sorgungsbedingungen für die Abwasserbeseitigung (AEB) 
des Wasserverbandes Bersenbrück beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Die Anlage 2 der AEB – Abwasserpreisblatt – B Abwasserprei-
se - Abs. 1 Zentrale Ab-wasserbeseitigung - wird wie folgt ge-
ändert: 
 
"1. Zentrale Abwasserbeseitigung 
Die Abwasserpreise für die Inanspruchnahme der zentralen 
Abwasseranlagen des WV betragen: 
 
a)   Schmutzwasserentsorgung                              2,33 €/m³ 
 

Bei der Absetzung von Schmutzwassermengen wird im 
Abrechnungszeitraum pro Kunde, der einen Absetzungs-
antrag stellt, oder Grundstück, auf dem eine oder mehrere 
Abzugszähler betrieben werden, eine pauschale Bearbei-
tungsgebühr von 6,00 € berechnet. Abzugszähler sind 
Messeinrichtungen, die der Erfassung von Wassermen-
gen dienen, die nicht in die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungseinrichtung gelangen und abzusetzende Schmutz-
wassermengen messen.  

 
b)  Niederschlagswasserbeseitigung                   8,99 €/50 m² 
     Je 50 m² sind eine Berechnungseinheit und werden je- 

weils auf volle 50 m² aufgerundet. 
 
c)  Niederschlagswasser von öffentlichen Verkehrs- 
     flächen - im Gebiet der Samtgemeinde  
     Neuenkirchen                                              5,15 €/50 m² 
 

Je 50 m² sind eine Berechnungseinheit und werden je-
weils auf volle 50 m² aufgerundet." 

 
 

§ 2 
 

Die Anlage 2 der AEB – Abwasserpreisblatt – B Abwasserprei-
se - Abs. 4 Arbeiten im Stunden-lohn - wird wie folgt geändert: 
 
"4. Arbeiten im Stundenlohn 
Der Lohnverrechnungssatz (LVS) für Arbeiten im Stundenlohn 
setzt sich aus dem Durchschnittsstundensatz zuzüglich aller 
Lohnneben- und Gemeinkosten zusammen. 
 
Er beträgt ab 01.01.2022 für Facharbeiter   50,97 € / Stunde, 
Meister                                                          60,07 € / Stunde, 
Ingenieure                                                     70,21 € / Stunde. 
Bei Einsätzen außerhalb der regulären Arbeitszeit werden die 
tariflichen Mindeststunden und die zusätzlichen Lohnzuschlä-
ge berechnet. 

509



§ 3 
Diese 21. Änderung der AEB ist in der Sitzung des Ausschus-
ses am 02.11.2021 beschlossen worden und tritt am 
01.01.2022 in Kraft. 
 
 
49593 Bersenbrück, den 02.11.2021 

 
Wasserverband Bersenbrück 

Der Verbandsvorsteher 
Dirk Imke 
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Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten der 2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 38 "Hakenkamp-Nord"  
gemäß Baugesetzbuch in der zur Zeit  

geltenden Fassung 
der Stadt Quakenbrück 

 
 
Der Rat der Stadt Quakenbrück hat in seiner Sitzung am 
04.10.2021 die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 38 
"Hakenkamp-Nord" nebst Begründung und zugehörigem Um-
weltbericht gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als 
Satzung beschlossen.  
 
Der Bebauungsplan wurde aus dem gültigen Flächennut-
zungsplan entwickelt. Diesbezüglich wird ergänzend auf die 
im Parallelverfahren vorgenommene 22. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Samtgemeinde Artland verwiesen. 
 
Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 11,37 ha und 
wird folgendermaßen begrenzt: 
 
Im Norden durch das Grundstück der Wegeparzelle Gemar-
kung Quakenbrück, Flur 8, Flurstück 230/3, im Osten durch 
die östlichen Grenzen der Grundstücke Bgm.-Tepe-Str. 1-9, 
Plückmannstr. 22 sowie Falkenstr. 1-15, im Süden durch die 
Kampstraße und im Westen durch die Bremer Str.- K134. 
 
Gegenstand der Planung ist die Begrenzung und Reduzie-
rung des Maßes der baulichen Nutzung, die Anpassung der 
überbaubaren Bereiche, die Überplanung der bislang als 
Spielplatz ausgewiesenen öffentlichen Grünfläche als Misch-
gebietsfläche sowie die Einarbeitung von ökologischen Fest-
setzungen und Gestaltungsvorgaben für den Änderungsbe-
reich. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 38 „Hakenkamp-Nord“ nebst Begründung und 
zugehörigem Umweltbericht gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
rechtsverbindlich. 
 
Jedermann kann die zugehörigen Planunterlagen zur vorge-
nannten Bebauungsplanänderung während der Dienststun-
den bei der Stadt Quakenbrück, Markt 2, Zimmer 203, 49610 
Quakenbrück einsehen und über den Inhalt Auskunft verlan-
gen.  
 
Unbeachtlich werden nach § 215 Baugesetzbuch 
 
1.   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht- 

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften 

2.   eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be- 
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des  

Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Quakenbrück un-
ter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässi-
ge Nutzung durch diese Bebauungsplanänderung und über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hinge-
wiesen.  
 
Quakenbrück, 04.11.2021       
 
 

Stadt Quakenbrück 
Der Stadtdirektor  

i. V. Wuller 
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Vertrag 
 

über die Einleitung und Entsorgung öffentlicher 
Abwässer 

 
zwischen 

 
der Stadt Bad Iburg,  

vertreten durch die Bürgermeisterin,  
Frau Annette Niermann, Am Gografenhof 4,  

49186 Bad Iburg,  
- im Folgenden "Entsorgerin" - 

 
und 

 
der Gemeinde Bad Laer,  

vertreten durch den Bürgermeister,  
Herrn Tobias Avermann, Glandorfer Straße 5,  

49196 Bad Laer,  
- im Folgenden "Einleiterin" -  

 
 

Präambel 
 
Die Entsorgerin führt auf Basis ihrer Satzung über die Abwas-
serbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlage der Stadt Bad Iburg in der Fassung 
vom 24.06.2014 unter anderem die Schmutzwasserbeseiti-
gung in ihrem Hoheitsgebiet durch. Sie bedient sich dazu ih-
res Eigenbetriebs "Abwasserwerk", dessen Aufgaben in der 
Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Bad Iburg 
vom 10.09.2019 geregelt sind.  
 
Die Kapazitäten der Einrichtung der Entsorgerin zur Abwas-
serbehandlung und Beseitigung sind gegenwärtig nicht aus-
gelastet.   
 
Die Einleiterin führt die Beseitigung der in ihrem Hoheitsgebiet 
anfallenden Abwässer auf Basis ihrer Satzung über die Ab-
wasserbeseitigung (Schmutzwasser) und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde 
Bad Laer in der Fassung vom 04.07.1994 durch. Zur Ausfüh-
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rung ihrer Aufgaben bedient sie sich ihres Eigenbetriebs 
"Wasserwirtschaft Bad Laer". 
 
Die Einrichtungen der Einleiterin zur Behandlung von Abwäs-
sern stoßen derzeit an ihre Kapazitätsgrenze. 
 
Die Einleiterin strebt zukünftig den Betrieb eines gemeinsa-
men Klärwerks mit der Gemeinde Glandorf an. Die Planungen 
sind noch nicht abgeschlossen.  
   
Bei Betrieb dieses geplanten Klärwerks werden ausreichend 
Kapazitäten auch zur Klärung des Abwassers der Einleiterin 
vorhanden sein.  
 
Die Einleiterin kann nach dem Inhalt ihrer oben bezeichneten 
Abwasserbeseitigungssatzung die Abwasserbeseitigung ganz 
oder teilweise durch Dritte vornehmen lassen.  
 
Die Parteien sind darüber einig, dass die Einleiterin Schmutz-
wasser, welches in ihrem Hoheitsgebiet anfällt, für einen be-
grenzten Zeitraum zur ordnungsgemäßen Entsorgung in die 
Abwasserbeseitigungsanlage der Entsorgerin einleitet, um die 
Schmutzwasserkanalisation im Ortskern von Bad Laer zu ent-
lasten. 
 
Dazu werden die folgenden Vereinbarungen geschlossen:  
 
 

§ 1  
 
Die Entsorgerin gestattet der Einleiterin das Einleiten von in 
deren Hoheitsgebiet anfallendem Schmutzwasser in ihre An-
lagen zur Abwasserbeseitigung in beliebiger Höhe, maximal 
allerdings bis zu einer Menge von 75.000 m³/Jahr. 
 
Zwischen den Parteien besteht Einigkeit darüber, dass beson-
ders belastetes Schmutzwasser nicht anfällt und entspre-
chend nicht eingeleitet werden darf.  
 
Die Parteien sind ferner einig darüber, dass die Einleiterin 
grundsätzlich Schmutzwasser zur Entsorgung an die Entsor-
gerin weiterleitet, welches in ihrem Ortsteil Bad Laer-Remse-
de anfällt. Im Einzelfall ist die Einleiterin allerdings auch be-
rechtigt, Schmutzwasser aus anderen Ortsteilen ihres Ho-
heitsgebietes einzuleiten, solange die vorbezeichnete maxi-
male Gesamt-Jahresmenge nicht ausgeschöpft ist. 
 
Die Menge des eingeleiteten Schmutzwassers wird am Pump-
werk der Einleiterin "Remsede, Sentruper Weg" ermittelt. Um 
dieses zu ermöglichen, wird die Einleiterin einen Mengenmes-
ser an diesem Pumpwerk anbringen lassen. 
 
 

§ 2 
 
Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung sind die 
genauen Planungen der Vertragspartner darüber, auf welche 
Weise das Schmutzwasser von Bad Laer nach Bad Iburg ge-
langt, noch nicht abgeschlossen.  
   
Es werden folgende Alternativen diskutiert:  
 
In Betracht kommt zunächst die Verlegung einer Schmutz-
wasserdruckleitung vom Pumpwerk Remsede (Sentruper 
Weg) der Einleiterin über die Straßen "Zum Schützenhaus" 
und "Wechel" mit Querung eines Wasserlaufes über einen pri-
vaten Feldweg zum Pumpwerk "Lange Ellern" der Entsorge-
rin. Die mögliche Lage der Druckwasserleitung ergibt sich aus 
dem Übersichtsplan (Anlage 1) und Lageplan vom 09.04.2021 

(Anlage 2) zu diesem Vertrag. In diesem Fall wäre auch ein 
privater Feldweg für die Verlegung der Leitung in Anspruch zu 
nehmen. Es bedürfte entsprechend der Vereinbarung privater 
Leitungsrechte zwischen der Betreiberin der Leitung, der Ein-
leiterin, einerseits und dem Grundstückseigentümer anderer-
seits. 
 
Diese Lösung wird von den Vertragsparteien gegenwärtig fa-
vorisiert. Entsprechend sind Gespräche mit dem Eigentümer 
zwecks Vereinbarung von Leitungsrechten bereits im Gange. 
 
Sollte diese Variante nicht zur Umsetzung gelangen, erwägen 
die Parteien alternativ, die Schmutzwasser-Druckleitung vom 
Pumpwerk Remsede (Sentruper Weg) über die Straßen "Zum 
Schützenhaus", "Wechel" und "Niedersachsenstraße" zu ver-
legen. Von dort würde der Anschluss an den DN-200 Freige-
fällekanal der Entsorgerin übe die Straße "Lange Ellern" her-
gestellt werden, über den das Abwasser bis zum Pumpwerk 
der Entsorgerin "Lange Ellern" gelangen würde.  
 
Hier könnte die Druckleitung allein in öffentlichen Flächen ver-
legt werden, sodass auch privatrechtliche Leitungsrechte 
nicht vereinbart werden müssten. 
 
In Kenntnis dieser Umstände besteht Einigkeit zwischen den 
Vertragsparteien darüber, dass die Einleiterin die mögliche 
technische Umsetzung beider Alternativen durch ein bereits 
hinzugezogenes Ingenieurbüro prüfen lässt.  
 
In diese Prüfung sind Mitarbeiter der Entsorgerin auf deren 
Wunsch einzubinden. Die Entsorgerin verpflichtet sich dabei, 
der Einleiterin bzw. dem von dieser beauftragten Ingenieurbü-
ro die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, 
um eine technische Bewertung zu ermöglichen.  
 
Die Vertragsparteien werden nach Abschluss der Machbar-
keitsstudie einvernehmlich darüber entscheiden, in welcher 
Weise die Verbindung zwischen der öffentlichen Abwasserein-
richtung der Einleiterin einerseits und der Entsorgerin ande-
rerseits hergestellt werden soll.  
 
   
Es obliegt der Einleiterin, sämtliche Arbeiten zu beauftragen, 
die zur Umsetzung der abgeschlossenen Planungen erforder-
lich sind. Dies betrifft neben Arbeiten an eigenen Anlagen der 
Einleiterin auch Arbeiten an den Abwassereinrichtungen der 
Entsorgerin, beispielsweise an deren Pumpwerk.  
 
Soweit die Einleiterin Aufträge vergibt, die das Eigentum bzw. 
die Abwassereinrichtungen der Entsorgerin betreffen, wird die 
Einleiterin zunächst Angebote über die beabsichtigten Arbei-
ten einholen und diese der Entsorgerin zur Stellungnahme 
überreichen.  
 
Die Arbeiten dürfen durch die Einleiterin nicht beauftragt wer-
den, bevor nicht die schriftliche Bestätigung der Entsorgerin 
vorliegt, wonach entsprechend dem Angebot gearbeitet wer-
den darf.  
 
Die Entsorgerin verpflichtet sich gegenüber der Einleiterin, ih-
re Stellungnahme binnen einer Frist von 10 Tagen nach Zu-
gang des Angebots bei ihr abzugeben.  
 
Es ist auch Aufgabe der Einleiterin, gegebenenfalls erforderli-
che Genehmigungen oder Zustimmungen Dritter einzuholen, 
soweit dies in eigenem Namen möglich ist.  
 
Sollte eine wasserbehördliche Genehmigung für den Zustän-
digkeitsbereich der Entsorgerin erforderlich werden oder aber 
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sollte eine bestehende wasserrechtliche Genehmigung der 
Entsorgerin geändert werden müssen, wird die Entsorgerin 
dieses Genehmigungsverfahren allerdings in eigener Zustän-
digkeit betreiben.  
 
Die Einleiterin kann mit der Abführung von Abwasser an die 
Entsorgerin beginnen, sobald sämtliche Anlagenteile sowohl 
von Einleiterin als auch von Entsorgerin einvernehmlich abge-
nommen worden sind.  
 

§ 3 
 
Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Planung 
und Umsetzung dieser Vereinbarung entstehen, trägt die Ein-
leiterin. Dazu gehören insbesondere 
 
-     die Kosten der Herstellung sämtlicher erforderlicher Anla-
gen, unabhängig davon, ob es sich um Maßnahmen auf dem 
Hoheitsgebiet und am Eigentum der Einleiterin selbst handelt 
oder aber um Maßnahmen auf dem Hoheitsgebiet der Entsor-
gerin oder an Einrichtungen der Entsorgerin; 
 
-     die Kosten der Erstellung der Druckleitung und/oder auch  

anderer Leitungen, auch auf dem Hoheitsgebiet der Ent-
sorgerin;  

   
-     die gegebenenfalls anfallenden Kosten der Ertüchtigung  

eines Pumpwerks der Entsorgerin; 
 
-     die Planungskosten, insbesondere die Kosten hinzugezo- 

gener Ingenieurbüros oder sonstiger Dritter; 
 
-     sonstige Kosten der Umsetzung der Planung, insbesonde- 

re die Kosten eines den Bau begleitenden Ingenieurbüros; 
 
-     sämtliche weiteren Beratungskosten, insbesondere  

Rechtsberatungskosten, die sich auf Beratungen zur 
Durchführbarkeit des Vertrages und einen Vertragsentwurf 
beziehen; 

 
-     sämtliche Notar- und Gerichtskosten, die gegebenenfalls  

im Zusammenhang mit der Bestellung von Leitungsrech-
ten anfallen; 

 
-     gegebenenfalls anfallende Genehmigungsgebühren, z.B.  

im Zusammenhang mit der Änderung oder Ergänzung von 
abwasserrechtlichen Genehmigungen, auch solcher, die 
die Entsorgerin einzuholen verpflichtet ist.  

 
Zwischen den Parteien besteht allerdings Einigkeit darüber, 
dass die Entsorgerin der Einleiterin den in ihrem Haus entste-
henden Aufwand durch den Einsatz eigenen Personals, wel-
ches im Zusammenhang mit der Erarbeitung oder dem Ab-
schluss oder der Umsetzung dieser Vereinbarung beschäftigt 
wird oder worden ist, nicht berechnet. 
 
Dies betrifft auch den Aufwand, der durch den Einsatz von 
Personal der Eigenbetriebe entstanden ist.  
 
Dieser Aufwand wird durch die unten aufgeführte Schmutz-
wassergebühr aufgefangen.  
 

§ 4 
 
Die Einleiterin zahlt an die Entsorgerin für die Inanspruchnah-
me von deren Abwassereinrichtungen einschließlich der Be-
handlung des von ihr eingeleiteten Abwassers entsprechend 
der Abwasserbeseitigungssatzung der Entsorgerin eine Ge-
bühr in Höhe der Gebühr, die die Entsorgerin ihren privaten 

Einleitern in ihrem Hoheitsgebiet je m³ berechnet. Maßgeblich 
ist entsprechend die Gebühr, die die Entsorgerin den Einlei-
tern auf Basis ihrer jeweiligen Abwasserbeseitigungsabga-
bensatz berechnet, mithin die seitens des Rates der Entsor-
gerin jeweils beschlossene Gebühr. Sollte die Entsorgerin auf-
grund der Regelung des Umsatzsteuerrechts verpflichtet sein 
oder verpflichtet werden, auf diese Gebühr Umsatzsteuer zu 
berechnen, so ist die Einleiterin verpflichtet, auf die vorbe-
zeichnete Gebühr auch die nach dem Umsatzsteuerrecht zu 
berechnende Umsatzsteuer zu bezahlen. 
 
Die zu zahlende Gebühr je m³ kann sich entsprechend erhö-
hen, aber auch verringern. Eine erhöhte Gebühr hat die Ein-
leiterin zu zahlen ab dem 15. Tag, an dem ihr ein entsprechen-
des schriftliches Erhöhungsverlangen der Entsorgerin zuge-
gangen ist.  
 
Die Entsorgerin verpflichtet sich im Übrigen gegenüber der 
Einleiterin, diese umgehend zu informieren, sofern die Gebühr 
nach unten anzupassen ist.  
 
Auch hier hat die Einleiterin die verminderte Gebühr ab dem 
15. Tag nach Zugang einer entsprechenden schriftlichen Mit-
teilung durch die Entsorgerin zu zahlen.  
 
Unterlässt die Entsorgerin die Nachricht, wonach sich die Ge-
bühr vermindert hat und erhält die Einleiterin erst nachträglich 
Kenntnis von einer solchen Gebührenminderung, ist die Ein-
leiterin berechtigt, von der Entsorgerin die Erstattung über-
zahlter Gebühren zu verlangen.  
 
Stichtag, ab dem der niedrigere Gebührensatz abzurechnen 
ist, ist in diesem Fall der 30. Tag, der auf den Beschluss des 
Rates der Entsorgerin, wonach der Gebührensatz zu senken 
ist, folgt.  
 
Die Einleiterin zahlt jeweils zum 15. März, 15. Juni, 15. Sep-
tember und 15. Dezember eines Jahres Abschläge an die Ent-
sorgerin auf Basis einer angenommenen Abwassermenge 
von 60.000 m³. Die Abschläge pro Quartal belaufen sich ent-
sprechend auf 27.000,00 €.  
 
Spätestens bis zum 10. Januar des Folgejahres teilt die Ein-
leiterin der Entsorgerin die tatsächlich bis zum 31.12. des Vor-
jahres eingeleitete Abwassermenge mit. 
 
Die Entsorgerin wird auf Basis dieses Wertes die tatsächliche 
Forderung für die Entsorgung des Abwassers ermitteln und 
der Einleiterin eine entsprechende Abrechnung zukommen 
lassen.  
 
Eventuelle Ansprüche auf Nachzahlung / Erstattung werden 
die Parteien binnen einer Frist von 21 Tagen ab Zugang die-
ser Abrechnung bei der Einleiterin ausgleichen.  
 
Der Entsorgerin steht das jederzeitige Recht zur Kontrolle des 
bei der Einleiterin installierten Mengenmessers zu. 
 

§ 5 
 
Diese Vereinbarung kann seitens der Einleiterin jederzeit mit 
einer Frist von drei Jahren zum 30.06. eines Jahres gekündigt 
werden. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Die Frist 
von drei Jahren ist zu berechnen ab dem Tag, an dem die 
Kündigung der Entsorgerin zugeht.  
 
Die Entsorgerin kann die vorstehende Vereinbarung kündigen 
falls sie feststellen sollte, dass in ihrem Hoheitsgebiet eine 
solche Menge an zu klärendem Abwasser im Sinne von § 1 ih-
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rer Abwasserbeseitigungssatzung anfällt, dass die Kapazitä-
ten ihrer Einrichtung zur Behandlung des Abwassers nicht 
mehr ausreichen, um die vertraglichen Verpflichtungen mit der 
Einleiterin weiter zu erfüllen.  
 
Die Entsorgerin wird sich darüber hinaus bemühen, der Einlei-
terin gegebenenfalls für einen Übergangszeitraum die Fort-
setzung des Vertrages anzubieten unter der Prämisse, dass 
die jährlich zulässige Höchstmenge zur Einleitung reduziert 
wird.  
 
Die Frist zur Kündigung der Vereinbarung gegenüber der Ein-
leiterin beträgt fünf Jahre zum 30.06. eines jeden Jahres. 
 
Auch die Kündigung des Vertrages durch die Entsorgerin hat 
schriftlich zu erfolgen. Für die Frage der Rechtzeitigkeit der 
Kündigung und der entsprechenden Fristberechnung kommt 
es auf den Tag des Zugangs der Erklärung bei der Einleiterin 
an.  
 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages 
durch beide Vertragsparteien aus wichtigem Grund bleibt un-
berührt.  
 

§ 6 
 
Entsorgerin und Einleiterin gehen übereinstimmend davon 
aus, dass eine Änderung bzw. Ergänzung der vorliegenden 
wasserbehördlichen Genehmigungen nicht erforderlich ist.  
 
Sollte es einer solchen Änderung oder Ergänzung bedürfen, 
sollte diese Genehmigung durch die zuständige Wasserbe-
hörde aber nicht erteilt werden, wird dieser Vertrag gegen-
standslos, ohne dass es einer Kündigung durch die Parteien 
bedürfte.  

§ 7 
 
Den Vertragsparteien ist bewusst, dass die Einleiterin Investi-
tionen in die für sie fremden Entwässerungsanlagen der Ent-
sorgerin tätigt. Die Parteien vereinbaren, dass, sofern sich 
dieses nicht bereits aus den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ergibt, das Eigentum an beweglichen oder un-
beweglichen Sachen, die durch die Umsetzung dieses Vertra-
ges an dem Eigentum der Entsorgerin oder auf dem Hoheits-
gebiet der Entsorgerin installiert werden, in das Eigentum der 
Entsorgerin übergehen.  
 
Dies betrifft allerdings nicht das Eigentum an der Leitung, die 
die Einleiterin bereits (teilweise) auf dem Hoheitsgebiet der 
Entsorgerin verlegt, um ihr Pumpwerk "Remsede" mit dem 
Pumpwerk "Lange Ellern/Sentrup" der Entsorgerin zu verbin-
den. Insoweit verbleibt das Eigentum an dieser Leitung bis 
zum Anschlussstutzen an das Pumpwerk der Entsorgerin im 
Eigentum der Einleiterin und ist insoweit Bestandteil von de-
ren Abwasserbeseitigungsanlagen.  
 
Entsprechendes gilt auch für den Fall, dass die Einleiterin al-
ternativ eine Druckleitung bis zur Einleitungsstelle in den Frei-
gefällekanal in der Straße "Lange Ellern" der Entsorgerin (An-
lage 3 zum Vertrag) herstellen sollte. In diesem Fall würde 
auch die vorbezeichnete Druckleitung bis zur Einleitungsstelle 
im Eigentum der Einleiterin verbleiben. 
 

§ 8 
 

Während der Dauer des Vertrages ist jede Partei zur Unter-
haltung und Wartung der in ihrem Eigentum stehenden Anla-
genteile in eigenem Namen und auf eigene Rechnung ver-
pflichtet.  

§ 9 
 
Sollte der Vertrag, gleich aus welchem Rechtsgrund und 
durch wen, beendet werden, wird die Entsorgerin von der Ein-
leiterin einen Rückbau der in ihrem Eigentum stehenden An-
lagenteile nicht verlangen. Umgekehrt steht der Einleiterin ein 
Anspruch gegen die Entsorgerin auf Erstattung von Werter-
satz o. ä. für diese Anlagenteile nicht zu.  
 
Sollte die im Eigentum der Einleiterin verbleibende Zuleitung 
zu einem Abwasserwerk der Entsorgerin in Grundeigentum 
der Entsorgerin verlegt werden, verpflichtet sich die Entsorge-
rin bereits jetzt, auch auf den Rückbau dieser Leitung zu ver-
zichten, es sei denn, der Rückbau dieser Leitung ist aus wich-
tigem Grund erforderlich.  
 
   

§ 10 
 
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.  
 
Sollte dieser Vertrag im Ganzen oder sollten Teile dieses Ver-
trages unwirksam sein oder werden, verpflichten sich die Par-
teien, eine vertragliche Vereinbarung zu schließen, die dem 
inhaltlich Gewünschten entspricht.  
 
 
Bad Iburg, den 27.07.2021           Bad Laer, den 20.07.2021 
 
 
Stadt Bad Iburg                                     Gemeinde Bad Laer 
Die Bürgermeisterin                                     Der Bürgermeister 
Annette Niermann                                         Tobias Avermann 
(Siegel)                                                                         (Siegel) 
 
 

513

Ü
b

e
rs

ic
h

ts
p

la
n

 
L

e
g

e
n

d
e

   
 

R
e
m

s
e
d
e

7
0

0
 m

N

➤➤

N
©

 2
0
2
1
 G

o
o
g
le

©
 2

0
2
1
 G

o
o
g
le

©
 2

0
2
1
 G

e
o
B

a
s
is

-D
E
/B

K
G

©
 2

0
2
1
 G

e
o
B

a
s
is

-D
E
/B

K
G



Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück Nr. 22, 30. November 2021  

264 
1. Nachtragshaushaltssatzung 

der Gemeinde Bad Rothenfelde  
für das Haushaltsjahr 2021 

 
 
Auf Grund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 10.06.2021 (Nds. GVBl. S. 368), hat der Rat der Ge-
meinde Bad Rothenfelde in seiner Sitzung am 07.10.2021 fol-
gende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1  
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
                            die bisherigen          erhöht        vermindert         und damit 
                                       festgesetzten               um                    um    der Gesamt- 
                                   Gesamtbeträge                                                     betrag des 
                                                                                                                 Haushalts-
                                                                                                                 planes ein- 
                                                                                                           schließlich der 
                                                                                                                  Nachträge 
                                                                                                           festgesetzt auf 
                                                          €                   €                       €                       € 
Ergebnishaushalt 
ordentliche Erträge                    14.047.700          464.400                                      14.512.100 
ordentliche Aufwendungen        14.816.100          301.800                                      15.117.900 
außerordentliche Erträge                          0                     0                          0                          0 
außerordentliche Aufwendungen              0                     0                                                      0 
 
Finanzhaushalt 
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit                  13.484.200          464.400                                      13.948.600 
Auszahlungen aus laufender                       
Verwaltungstätigkeit                  13.677.200          301.800                                      13.979.000 
Einzahlungen für Investitions- 
tätigkeit                                           777.800            28.400                                           806.200 
Auszahlungen für Investitions- 
tätigkeit                                        2.891.000          944.700                                        3.835.700 
Einzahlungen für                                          
Finanzierungstätigkeiten                           0                     0                                                      0
Auszahlungen für                                         
Finanzierungstätigkeiten                198.900                     0                                           198.900 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag                                                                            
der Einzahlungen des                                  
Finanzhaushalts                        14.262.000          492.800                                      14.754.800 
der Auszahlungen des 
Finanzhaushalts                        16.767.100       1.246.500                                      18.013.600 
 
 
Die Ansätze in den Wirtschaftsplänen des Abwasserbesei-
tigungsbetriebes, des Wasserwerkes und des Eigenbetrie-
bes Bäderbetriebe Bad Rothenfelde bleiben unverändert. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmamßnah-
men werden nicht zusätzlich veranschlagt. 
 
Die Kreditermächtigungen für die Eigenbetriebe Abwasserbe-
seitigungsbetrieb, Wasserwerk und Bäderbetriebe bleiben un-
verändert. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 
600.000 EUR festgesetzt. 
 
Die Verpflichtungsermächtigungen für die Eigenbetriebe Ab-
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Maßstab: 1:2000

Lageplan

(Maßstab verkleinert)



wasserbeseitigungsbetrieb,  Wasserwerk und Bäderbetriebe 
bleiben unverändert. 
 
 

§ 4 
 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite be-
ansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuerhebesätze für die Realsteuern werden nicht geän-
dert. 
 
Bad Rothenfelde, 07. Oktober 2021 
 
 

Gemeinde Bad Rothenfelde 
Rehkämper 

(Siegel)                        Bürgermeister 
 
 

 
Bekanntmachung  

der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 
 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 
2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach §§ 115, 120 Abs. 2 sowie § 130 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderli-
che Genehmigung ist durch den Landkreis Osnabrück – Kom-
munalaufsicht - am 04.11.2021 unter dem Aktenzeichen 
FD11.3-2021/000404 erteilt worden. 
 
Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 
NKomVG vom 06. bis 15. Dezember 2021 zur Einsichtnahme 
in der Gemeindeverwaltung Bad Rothenfelde, Frankfurter 
Straße 3, 49214 Bad Rothenfelde, Finanzabteilung/Kämmerei 
(Ostflügel, Kurmittelhaus, EG, Zimmer 66), öffentlich aus. 
 
 
Bad Rothenfelde, 04. November 2021 
 
 

Gemeinde Bad Rothenfelde 
Rehkämper 

Bürgermeister 
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Hauptsatzung 
der Stadt Bramsche 

vom  04.11.2021 
 
 
Der Rat der Stadt Bramsche hat am 04.11.2021 die folgende 
Hauptsatzung gem. § 12 Niedersächsisches Kommunalver-
fassungsgesetz (NKomVG) – beschlossen:                              
 
§   1   Wappen und Dienstsiegel 
§   2   Wertgrenzen für die Ratszuständigkeit 
§   3   Übertragung personalrechtlicher Befugnisse 
§   4    Übertragung von Zuständigkeiten auf den Verwal- 

tungsausschuss 

§   5   Beamte auf Zeit 
§   6   Bildung von Ortschaften 
§   7   Ortsräte 
§   8   Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterinnen 
§   9   Ortsvorsteher/Ortsvorsteherinnen  
§ 10    Anregungen und Beschwerden 
§ 11    Einwohnerversammlungen 
§ 12    Bekanntmachungen 
§ 13    Vertretung der Stadt in Organen juristischer Personen 
§ 14    Inkrafttreten  
 
 
 

§ 1 
Wappen und Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen der selbstständigen Stadt Bramsche zeigt im  

blauen Schild eine silberne siebenblättrige Rose. 
 
(2) Die Farben der Stadt Bramsche sind blauweiß. 
 
(3) Die Flagge der Stadt Bramsche führt in zwei waagerech- 

ten Streifen die Farben blauweiß und in der Mitte das 
Stadtwappen. 

 
(4) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift  

"Stadt Bramsche". 
 
(5) Eine Verwendung des Stadtwappens und des Stadtna- 

mens zu nicht behördlichen Zwecken ist nur mit Genehmi-
gung der Stadt zulässig. 

 
 

§ 2 
Wertgrenzen für die Ratszuständigkeit 

 
Soweit § 58 Abs. 1 NKomVG die Festsetzung von Wertgren-
zen für die Zuständigkeit des Rates vorsieht, bedürfen der Be-
schlussfassung des Rates: 
 
 
1.  die Festlegung allgemeiner privatrechtlicher Entgelte nach  

§ 58 Abs. 1 Nr. 8  NKomVG, wenn deren jährliches Auf-
kommen den Betrag von voraussichtlich 30.000 Euro netto 
übersteigt.  

 
2.  Rechtsgeschäfte im Sinne von § 58 Abs. 1 Nr. 14  

NKomVG, sofern deren Vermögenswert voraussichtlich 
200.000 Euro netto übersteigt. 

 
3.  Rechtsgeschäfte nach § 58 Abs. 1 Nr. 16 NKomVG, deren  

Vermögenswert einen Betrag von 50.000 Euro netto über-
steigt, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden 
Verwaltung handelt.  

 
4.  Verträge der Stadt Bramsche im Sinne von § 58 Abs. 1 Nr.  

20 NKomVG, wenn der Vermögenswert 10.000,00 Euro 
netto übersteigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmli-
chen Ausschreibung abgeschlossen werden.  

 
 

§ 3 
Übertragung personalrechtlicher Befugnisse 

   
(1) Die Befugnis des Rates, im Einvernehmen mit dem Bür- 

germeister/der  Bürgermeisterin über die Ernennung von 
Beamten zu beschließen, wird für Beamte bis zur Besol-
dungsgruppe A 10 oder denen ein Amt dieser Besoldungs-
gruppe verliehen werden soll auf den Verwaltungsaus-
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schuss übertragen, soweit in Absatz 2 nichts anderes be-
stimmt ist.  

 
(2) Die Befugnis des Rates, im Einvernehmen mit dem Bür- 

germeister/der Bürgermeisterin über die Ernennung   von 
Beamten zu beschließen, wird für Beamte bis zur Besol-
dungsgruppe A 8 oder denen ein Amt dieser Besoldungs-
gruppe verliehen werden soll auf den Bürgermeister/die 
Bürgermeisterin übertragen.   

 
(3) Die Befugnis des Rates, im Einvernehmen mit dem Bür- 

germeister/der Bürgermeisterin über die Versetzung von 
Beamten zu einem anderen Dienstherren oder in den Ru-
hestand sowie die Entlassung zu beschließen, wird auf 
den Bürgermeister/die Bürgermeisterin übertragen.  

 
   

§ 4 
Übertragung von Zuständigkeiten  

des Verwaltungsausschusses 
 
Die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses wird nach § 
76 Abs. 3 Satz 1 NKomVG für folgende Gruppe von Angele-
genheiten auf den Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-
welt übertragen: 
 
Beschlussfassung über die Aufstellung von Bauleitplänen 
nach § 1 Abs. 2 des Baugesetzbuchs. 
 
 

§ 5 
Beamte auf Zeit 

 
(1) Die allgemeine Stellvertreterin oder der allgemeine Stell- 

vertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 
wird als Erste Stadträtin oder Erster Stadtrat in das Be-
amtenverhältnis auf Zeit berufen (§ 108 Abs. 1 NKomVG). 

 
(2) Sie oder er gehört dem Verwaltungsausschuss mit bera- 

tender Stimme an. 
 
 

§ 6 
Bildung von Ortschaften 

 
(1) Die Gemeindeteile  

Achmer, Bramsche, Balkum, Engter, Epe, Evinghausen, 
Hesepe, Kalkriese, Lappenstuhl, Pente, Schleptrup, Sö-
geln und Ueffeln bilden jeweils eine Ortschaft. 

      
(2) Die Gebiete der Ortschaften bestimmen sich nach den  

Grenzen der bis zum 30.06.1972 selbstständigen Gemein-
den, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist:         

 
Achmer, in den Grenzen der bis 31.12.1970 selbstständi-
gen Gemeinde mit Ausnahme des Siedlungsgebietes öst-
lich der Straße "Auf dem Vogelbaum", der "Hemker Straße 
" östlich der Einmündung "Auf dem Vogelbaum" und des 
"Hermann-Löns-Weges", 

 
Bramsche, in den Gemeindegrenzen vom 31.12.1970 zu-
züglich des Siedlungsgebietes östlich der Straße "Auf dem 
Vogelbaum" bis einschließlich „Alter Postweg“, der "Hem-
ker Straße" östlich  der Einmündung "Auf dem Vogel-
baum" und des "Hermann-Löns-Weges", 

 
     Balkum, 
 
     Engter, in den Grenzen der bis zum 30.6.1972 selbststän 

digen Gemeinde mit Ausnahme des Gebietes der Ort-
schaft Lappenstuhl, 

 
     Epe, 
 
     Evinghausen, 
 
     Hesepe, 
 
     Kalkriese, 
 
     Lappenstuhl, begrenzt 

im Norden durch die Ortschaftsgrenze Epe und durch die 
Gemeindegrenze nach Vörden, im Osten durch die Ort-
schaftsgrenze Kalkriese, im Süden durch den Mittelland-
kanal bis zum Düker Engter Bach, Engter Bach bis zum 
Flurstück 140/7, Flur 4, westlich der Flurstücke 140/7 und 
140/6 der Flur 4 bis zum Lutterdamm, Lutterdamm bis zur 
Bundesautobahn 1, im Westen durch die Bundesautobahn 
1, 

 
     Pente, 
 
     Schleptrup, in den Grenzen der bis zum 30.6.1972 selb- 

ständigen Gemeinde mit Ausnahme des Gebietes der Ort-
schaft Lappenstuhl, 

 
     Sögeln, 
 
     Ueffeln. 

 
 
 

§ 7 
Ortsräte 

 
(1) Für die Ortschaften Achmer, Bramsche, Engter, Epe, He- 

sepe, Kalkriese, Lappenstuhl, Pente, Schleptrup, Sögeln 
und Ueffeln werden Ortsräte gebildet. 

 
(2) Die Ortsräte setzen sich wie folgt zusammen: 
 
     Ortsrat Achmer:                                               13 Mitglieder 
     Ortsrat Bramsche:                                           25 Mitglieder 
     Ortsrat Engter:                                                11 Mitglieder 
     Ortsrat Epe:                                                    11 Mitglieder 
     Ortsrat Hesepe:                                              13 Mitglieder 
     Ortsrat Kalkriese:                                              9 Mitglieder 
     Ortsrat Lappenstuhl:                                         9 Mitglieder 
     Ortsrat Pente:                                                  9 Mitglieder 
     Ortsrat Schleptrup:                                         11 Mitglieder 
     Ortsrat Sögeln:                                                 9 Mitglieder 
     Ortsrat Ueffeln:                                               11 Mitglieder 
 
 
(3) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2 gehören dem  

jeweiligen Ortsrat mit beratender Stimme diejenigen Rats-
mitglieder an, die in der betreffenden Ortschaft wohnen. 

 
(4) Abweichend von § 94 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG wird gem. §  

95  Abs. 1 NKomVG folgendes bestimmt: 
Das Anhörungsrecht der Ortsräte besteht nicht in Angele-
genheiten der Vermietung und Verpachtung von in der Ort-
schaft gelegenen privat genutzten städtischen Wohnun-
gen, die nicht im Zusammenhang mit öffentlichen Einrich-
tungen stehen. 

 
(5) Nach Maßgabe des städtischen Haushaltes sind den Orts- 

räten Haushaltsmittel als Budget zuzuweisen. 
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§ 8 
Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterinnen 

 
Unbeschadet ihrer gesetzlichen Aufgaben nehmen die Orts-
bürgermeister/Ortsbürgermeistrinnen für das  Gebiet ihrer 
Ortschaft  folgende Funktionen wahr: 
 
1.   Unterrichtung der Stadtverwaltung über ihnen  bekannte  

Schäden an städtischen Gebäuden sowie an öffentlichen 
Straßen, Wegen, Plätzen  und über Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung, 

 
2.   die Vornahme von Ortsbesichtigungen und örtlichen Er- 

mittlungen auf  Verlangen des Bürgermeisters, 
 
3.   Beratung des Bürgermeisters in Angelegenheiten der Ort 

schaft, 
 
4.   die Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von  

Wahlen (Vorschläge für die Bildung des Wahlvorstandes 
und die Auswahl des Wahllokales usw.) 

 
 
 

§ 9 
Ortsvorsteher/Ortsvorsteherinnen 

 
(1) Für die Ortschaften Balkum und Evinghausen werden  

Ortsvorsteher/Ortsvorsteherinnen bestellt. 
 
(2)  § 8 gilt für die Ortsvorsteher/Ortsvorsteherinnen entspre- 

chend. Darüber hinaus können die Ortsvorsteher/Ortsvor-
steherinnen Beglaubigungen vornehmen, soweit die Stadt 
dafür zuständig ist. 

 
 

§ 10 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Für die Prüfung von Anregungen und die Erledigung von  

Beschwerden nach § 34 NKomVG ist der Verwaltungsaus-
schuss zuständig. 

 
(2) Soweit eine Anregung oder Beschwerde einen Gegen- 

stand betrifft, über den der Rat oder der Bürgermeister/die 
Bürgermeisterin zu entscheiden hat, kann der Verwal-
tungsausschuss die Anregung oder Beschwerde zunächst 
an diese zuständige Stelle weiterleiten. Die für die Ent-
scheidung zuständige Stelle kann sodann gegenüber dem  
Verwaltungsausschuss in der Sache Stellung nehmen.  

 
(3) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des §  

34 NKomVG von mehreren Personen bei der Stadt Bram-
sche gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Per-
son zu benennen, die sie gegenüber der Stadt Bramsche 
vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antrag-
stellern können bis zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter 
benannt werden.  

 
(4) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den  

Anforderungen des Absatzes 3 nicht entsprochen ist.  
 
(5) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenhei- 

ten der Stadt Bramsche zum Ge-genstand haben, sind 
nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss 
von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister ohne 
Beratung den Antragstellerinnen oder Antragstellern mit 
Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, 
die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt ha-

ben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten u.s.w.).  
 
(6) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges  

Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 
nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss 
ohne Beratung zurückzuweisen.  

 
(7) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden,  

wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 
abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelver-
fahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bür-
gerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten An-
regungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält.  

 
(8) Der Verwaltungsausschuss kann Anregungen oder Be- 

schwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachaus-
schüsse überweisen. 

 
 

§ 11 
Einwohnerversammlungen 

 
(1) Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin setzt Zeit und Ort  

einer Einwohnerversammlung (§ 85 Abs. 5 S. 4 NKomVG) 
fest und unterrichtet hierüber die Einwohner und nach-
richtlich die Ratsfrauen und Ratsherren. 

 
     Die Unterrichtung erfolgt durch 
 
     1.   einen Hinweis in der Tageszeitung „Bramscher Nach- 

richten“ und 
 
     2.  einen Hinweis auf der Internetseite der Stadt Bram- 

sche 
           http://www.stadt-bramsche.de. 
 

Der Hinweis muss spätestens am siebenten Tag vor dem 
Tag der Einwohnerversammlung erfolgen und darf auf o.g. 
Internetseite frühestens am Tag nach dem Tag der Ein-
wohnerversammlung beendet werden. 

      
(2) Die Einwohnerversammlung wird durch den Bürgermeis- 

ter/die Bürgermeisterin geleitet. Zu Beginn der Einwohner-
versammlung unterrichtet er/sie die Einwohner über 
Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen des Vorha-
bens oder der Planung. Sodann haben die Einwohner Ge-
legenheit, sich zu äußern. Eine Erörterung des Vorhabens 
oder der Planung ist zulässig. Eine Beschlussfassung er-
folgt nicht. 

 
(3) Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin unterrichtet den  

Rat und den Verwaltungsausschuss über den Verlauf der 
Einwohnerversammlung. 

 
 

§ 12 
Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen und Verordnungen der Stadt Bramsche sowie  

Erteilungen von Genehmigungen für Flächennutzungsplä-
ne werden im Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück ver-
kündet. Dies gilt nicht, soweit durch Rechtsvorschrift et-
was anderes bestimmt ist. 

 
(2) Öffentliche und ortsübliche Bekanntmachungen nach dem  

NKomVG erfolgen in der Zeitung „Bramscher Nachrich-
ten“. Gleiches gilt für Bekanntmachungen nach dem Bau-
gesetzbuch (BauGB). Dies gilt nicht, soweit durch Rechts-
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vorschrift etwas anderes bestimmt ist. 
 
(3) Sonstige öffentliche und ortsübliche Bekanntmachungen  

erfolgen durch mindestens zweiwöchigen Aushang am 
Rathaus (Hasestr. 11, 49565 Bramsche). Ein Hinweis auf 
den Aushang erscheint in der Zeitung „Bramscher  Nach-
richten“. Dies gilt nicht, soweit durch Rechtsvorschrift et-
was anderes bestimmt ist. 

 
 
 

§ 13 
Vertretung der Stadt in Organen juristischer Personen 

 
Neben den in § 86 Abs. 1 NKomVG gesetzlich geregelten Fäl-
len der repräsentativen Vertretung der Stadt und der Vertre-
tung in Rechts- und Verwaltungsgeschäften und im gerichtli-
chen Verfahren obliegt der Bürgermeisterin oder dem Bürger-
meister die Vertretung der Stadt in den Organen und sonsti-
gen Gremien von juristischen Personen und Personenverei-
nigungen, soweit nicht durch Gesetz oder Organisationsstatut 
der juristischen Person etwas anderes bestimmt ist oder der 
Rat ein andere Regelung getroffen hat. Sie oder er kann sich 
dabei durch den allgemeinen Stellvertreter oder durch andere 
Bedienstete der Gemeinde vertreten lassen. 
 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Hauptsatzung tritt mit Wirkung vom 04.11.2021 in  

Kraft.  
 
(2) § 4 tritt mit Ablauf der Wahlperiode am 31.Oktober 2026 

außer Kraft. 
 
 
Stadt Bramsche, den 04.11.2021  
 

Der Bürgermeister 
Pahlmann 
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 Satzung 
über die Entschädigung der Mitglieder  

des Rates,der nicht dem Rat angehörenden 
Ausschussmitglieder, sowie der Ortsräte  

und Ortsvorsteher 
(Entschädigungssatzung) 

der Stadt Bramsche 
vom 04.11.2021 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 44, 55, 58, 71 und 91 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes – NKomVG – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.2021 (Nds. GVBl.  
S. 368) hat der Rat der Stadt Bramsche in seiner Sitzung am 
04.11.2021 folgende Entschädigungssatzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

Entschädigung  der Ratsfrauen und Ratsherren 
 
Die Ratsfrauen und Ratsherren  erhalten zur Abgeltung ihrer  
Auslagen und Aufwendungen, welche im Interesse der Wahr-
nehmung ihres Mandats entstanden sind, sowie ihres Ver-

dienstausfalls eine Entschädigung gemäß § 55 NKomVG in 
Form einer Pauschale nach § 2 und in Form von Sitzungsgel-
dern nach § 3. 
 

 
§ 2 

Pauschale Entschädigung 
 

(1) Die Ratsfrauen und Ratsherren erhalten eine monatliche  
pauschale Entschädigung in Höhe von 180,00 €. 

 
(2) Neben der in Absatz 1 genannten Entschädigung werden 
monatlich folgende funkti-onsbezogene Entschädigungen ge-
zahlt: 
 
     1. an die stellvertretenden Bürgermeister             130,00 € 
 
     2. an die Vorsitzenden der Ratsfraktionen 
 
      a) Sockelbetrag                                                    90,00 € 
 
      b) pro Fraktionsratsmitglied                                     9,00 € 
 
     3.  an die Beigeordneten  
           des Verwaltungsausschusses                       155,00 € 
 
(3) Außerdem erhalten eine monatliche pauschale Entschädi- 

gung: 
 
     1.   die Ortsbürgermeister in Ortschaften mit 
 
           bis zu 3.000 Einwohnern                                 165,00 € 
 
           bis zu 5.000 Einwohnern                                 175,00 € 
 
           über 5.000 Einwohnern                                   185,00 € 
 
     2.   die stellv. Ortsbürgermeister in Ortschaften mit 
 
           bis zu 3.000 Einwohnern                                   45,00 € 
 
           bis zu 5.000 Einwohnern                                   50,00 € 
            
           über 5.000 Einwohnern                                     65,00 € 
 
     3.   die Ortsvorsteher                                             155,00 € 
 
 

§ 3 
Sitzungsgeld 

 
(1) Die Ratsfrauen und Ratsherren, die Mitglieder der Aus- 

schüsse, welche nicht dem Rat angehören, sowie die Mit-
glieder der Ortsräte, mit Ausnahme der Ortsratsmitglieder 
nach § 7 Abs. 3 Hauptsatzung, erhalten für jede Sitzung 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 €. Übernimmt ein an-
deres Mitglied während einer Sitzung die Vertretung, weil 
ein Mitglied die Sitzung vorzeitig verlässt, erhält diese Per-
son kein weiteres Sitzungsgeld. Soll das Sitzungsgeld an 
die letztgenannte Person gezahlt werden, muss dieses 
von dem vertretenen Mitglied ausdrücklich der Protokoll-
führung mitgeteilt werden. 

 
(2) Für Sitzungsgelder von Fraktionssitzungen der Ratsfrak- 

tionen wird je Kalenderjahr insgesamt höchstens ein Be-
trag gewährt, der sich wie folgt errechnet: 

     Mitgliederzahl der Fraktion multipliziert mit zwei, multipli- 
ziert mit der Summe der jährlichen Ratssitzungen, Verwal-
tungsausschusssitzungen und Sitzungen der Fachaus-
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schüsse je Kalenderjahr, multipliziert mit dem Betrag eines 
Sitzungsgeldes gemäß Abs. 1. 

 
(3) Dauert eine Sitzung länger als vier Stunden, so wird ein  

zweites Sitzungsgeld gewährt. Bei mehreren Sitzungen an 
einem Tag dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder ge-
währt werden. Endet eine Sitzung erst nach 24.00 Uhr, so 
zählt sie zu dem Tage, an dem sie begonnen wurde. Fin-
den an einem Tag mehrere unmittelbar aufeinanderfol-
gende Sitzungen statt, so gelten sie als eine Sitzung.  

 
(4) Nachweise darüber, welche Personen an einer Sitzung  

teilgenommen haben, sollen in der Regel spätestens bis 
zum 30. Tage nach der Sitzung bei der Stadt Bramsche 
eingereicht werden. 

 
(5) Für Sitzungsgelder von Fraktionssitzungen der Ortsrats- 

fraktionen wird je Haushaltsjahr insgesamt höchstens der 
Betrag gewährt, der sich aus der Multiplikation des Betra-
ges des Sitzungsgeldes für die doppelte Anzahl der Orts-
ratssitzungen mit der Mitgliederzahl der Fraktion ergibt. 

 
Absatz 4 findet auf Sitzungen der Ortsräte sowie auf die 
Fraktionssitzungen der Ortsratsfraktionen entsprechende 
Anwendung. 

      
  

§ 4 
Verdienstausfall 

 
(1) Zum Ausgleich des infolge der Wahrnehmung des Man- 

dats eingetretenen nachgewiesenen Verdienstausfalls 
wird neben der Aufwandsentschädigung nach §§ 2 und  3 
eine Verdienstausfallentschädigung gewährt, insbesonde-
re für die Zeit des Urlaubs für die Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen in Zusammenhang mit dem Amt 
des Ratsmitgliedes (bis zu fünf Arbeitstage). Sie beträgt 
pauschal 35,00 € brutto pro Stunde, begrenzt auf 8 Stun-
den pro Tag. Anspruch auf Verdienstausfallentschädigung 
haben die Ratsfrauen und Ratsherren, die Ausschussmit-
glieder, welche nicht dem Rat angehören und die Mitglie-
der der Ortsräte, mit Ausnahme der Ortsratsmitglieder 
nach § 7 Abs. 3 Hauptsatzung. 

 
(2) Bei Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen soll die Verdienst- 

ausfallentschädigung zur Vermeidung von Nachteilen in 
der Sozialversicherung in der Weise gezahlt werden, dass 
der Arbeitgeber den Lohn fortzahlt und der Bruttobetrag 
auf Anforderung durch die Stadt an den Arbeitgeber erstat-
tet wird. Die Entschädigung darf pro Stunde den Entschä-
digungssatz nach Abs. 1 nicht übersteigen.  

 
(3) Personen, die keinen Anspruch auf Verdienstausfall nach  

Abs. 1 oder 2 geltend machen können, erhalten eine Ent-
schädigung nach Abs. 1, wenn sie glaubhaft machen kön-
nen, dass durch die Wahrnehmung ihres Mandats die Er-
haltung des Einkommens oder die Sicherung des Lebens-
unterhaltes gefährdet ist. 

 
(4) Voraussetzung für die Gewährung von Verdienstausfall ist,  

dass die Tätigkeit zu solchen Zeiten erfolgt, die normaler-
weise für eine Erwerbstätigkeit zur Verfügung stehen (Ar-
beitszeit bei Arbeitnehmern/Geschäftszeit bei Selbststän-
digen). 

 
(5) Ratsfrauen und Ratsherren, 
 
     1.   die einen Haushalt mit zwei oder mehr Personen füh- 

ren und 

     2.   die keine Ersatzansprüche nach Abs. 1 – 3 geltend  
machen können und 

 
     3.   denen im Bereich der Haushaltsführung in der Zeit von  

08.00 bis 18.00 Uhr durch die Wahrnehmung ihres 
Mandates ein Nachteil entsteht, der nur durch Nachho-
len versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer 
Hilfskraft ausgeglichen werden kann, 

 
haben Anspruch auf Zahlung eines Pauschalstundensat-
zes in Höhe von 16,50 €. Die Nachteile sind glaubhaft dar-
zulegen und gegebenenfalls durch Nachweise zu belegen. 

 
 
 

§ 5 
Aufwendungen für Betreuung 

 
(1) Die Ratsfrauen und Ratsherren, die Mitglieder der Aus- 

schüsse, welche nicht dem Rat angehören, sowie die Mit-
glieder der Ortsräte, mit Ausnahme der Ortsratsmitglieder 
nach § 7 Abs. 3 Hauptsatzung, die infolge ihrer Mandats-
tätigkeit Vorkehrungen für die Betreuung ihrer Kinder oder 
anderer betreuungsbedürftiger Personen treffen müssen, 
haben Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen für die 
Betreuung. 

 
(2) Anspruchsberechtigt sind lediglich Mandatsträger, bei de 

nen Kinder oder andere betreuungsbedürftige Personen 
vorhanden sind, die auch nicht vorübergehend für einige 
Stunden ohne Betreuung bleiben können. In Bezug auf 
Kinder handelt es sich i.d.R. nur um Kinder bis zur Vollen-
dung des 14. Lebensjahres. Die Notwendigkeit besonde-
rer Vorkehrungen besteht nur, wenn die Kinder oder ande-
ren betreuungsbedürftigen Personen nicht anderweitig, 
z.B. durch weitere Familienmitglieder, betreut werden. 

 
(3) Aufwendungen für die mandatsbedingte Betreuung wer- 

den mit einem Betrag in Höhe von pauschal 13,50 € je 
Stunde entschädigt. 

 
(4) Aufwendungen für die mandatsbedingte Betreuung fallen  

nur für Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen, Ratssit-
zungen, Ortsratssitzungen und Sitzungen von Aufsichtsrä-
ten von Unternehmen an denen die Stadt Bramsche betei-
ligt ist, an. 

 
 

§ 6 
Fahrtkosten 

 
Ratsfrauen und Ratsherren und die nicht dem Rat angehören-
den Ausschussmitglieder erhalten für die Teilnahme an Sit-
zungen unabhängig von der Art des gewählten Verkehrsmit-
tels eine Fahrtkostenentschädigung in Höhe von 0,30 € je km 
(Hin- und Rückweg) zwischen Wohnung und Sitzungsort.  
 
 

§ 7 
Zahlungsbestimmungen 

 
(1) Entschädigungen werden erstmals für den Monat gezahlt,  

in dem die Mitgliedschaft im Rat oder in dem eine Funktion 
oder eine ehrenamtliche Tätigkeit begonnen hat. Entschä-
digungen werden letztmalig für den Monat gezahlt, in dem 
die ehrenamtliche Tätigkeit, die Funktion oder die Mitglied-
schaft im Rat endet. 

 
(2) Der Anspruch auf Entschädigung entfällt für die Dauer des  
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Ruhens des Mandats. Der Entschädigungsanspruch ist 
nicht übertragbar. 

 
(3) Die steuerliche Behandlung der nach dieser Satzung ge- 

zahlten Entschädigungen ist Sache des Empfängers.  
 
(4) Die pauschalen Aufwandsentschädigungen nach dieser  

Satzung werden unabhängig vor Beginn und Ende der 
kommunalpolitischen Tätigkeit jeweils für einen ganzen 
Kalendermonat gewährt.  

 
(5) Die pauschale Entschädigung, die Sitzungsgelder, Fahrt- 

kosten, Verdienstausfall und die Aufwendungen für Kin-
derbetreuung werden vierteljährlich nach Ende des abzu-
rechnenden Quartals nach Angaben des Empfängers 
überwiesen.  

 
(6) Anspruch auf Entschädigung nach dieser Satzung besteht  

nur dann, wenn das Ratsmitglied, das nicht dem Rat an-
gehörende Ausschussmitglied oder das Ortsratsmitglied 
an einer Sitzung teilnimmt, zu der eingeladen wurde. 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.11.2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Bramsche über die Ent-
schädigung der Mitglieder des Rates, seiner Ausschüsse, der 
Ortsräte sowie der Fraktionsvorsitzenden und der Ortsvorste-
her der Stadt Bramsche vom 03.11.2016 außer Kraft. 
 
 
Stadt Bramsche, den 04. November 2021 
 

Der Bürgermeister 
Pahlmann 
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Bekanntmachung 
Außenbereichssatzung „Wittenporte“ 

der Gemeinde Eggermühlen 
 
 
Der Rat der Gemeinde Eggermühlen hat in seiner Sitzung am 
27.10.2021 die Außenbereichssatzung „Wittenporte“, beste-
hend aus der Planzeichnung und den näheren Bestimmungen 
über die Zulässigkeit von Vorhaben gem. § 35 Abs. 6 Bauge-
setzbuch (BauGB) beschlossen und die Begründung dazu an-
erkannt. 
 
Der Geltungsbereich zur Größe von ca. 1,96 ha beinhaltet die 
Teilflächen beidseitig der Straße Wittenporte mit dem Eckbe-
reich Friesenweg/Buerenweg im Bereich der dort bestehen-
den Bebauung. Mit dieser Satzung wird gemäß § 35 Abs. 6 
BauGB bestimmt, dass Wohnzwecken dienenden Vorhaben 
im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB nicht entgegengehalten wer-
den kann, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan 
über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen 
oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung 
befürchten lassen. Die Satzung erstreckt sich auch auf Vorha-
ben, die kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben die-
nen. 
 
Die Außenbereichssatzung „Wittenporte“ einschließlich Be-
gründung kann ab sofort im Rathaus der Gemeinde Egger-
mühlen, Von-Boeselager-Platz 2, 49577 Eggermühlen, wäh-

rend der Dienststunden von jedermann eingesehen werden. 
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Mit die-
ser Bekanntmachung tritt die Außenbereichssatzung in Kraft.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB 
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Eggermühlen unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 
 
 
Eggermühlen, den 08.11.2021                                                
 
 

Gemeinde Eggermühlen 
Der Bürgermeister 

Frerker 
 
 
Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück Nr. 22, 30. November 2021   
268 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
 
 
I. 
 

Anordnung 
 
 
Aufgrund der §§ 1, 2 und 9 des Gesetzes über die Beschrän-
kung von Grundeigentum für die militärische Verteidigung 
(Schutzbereichgesetz (SchBerG)) vom 7. Dezember 1956 
(BGBl I, S. 899), zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes 
zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der Bundes-
wehr vom 13. Mai 2015 (BGBl I, 2015, S. 706), wird in den 
Gemeinden Bad Iburg, Georgsmarienhütte, Hagen am Teuto-
burger Wald,  jeweils Landkreis Osnabrück, Land Niedersach-
sen sowie in der Gemeinde Lienen, Regierungsbezirk Müns-
ter, Kreis Steinfurt, Land Nordrhein-Westfalen ein Gebiet zum 
Schutzbereich für die Verteidigungsanlage Bad Iburg erklärt. 
 
Das zum Schutzbereich erklärte Gebiet ist im Schutzbereich-
plan (Übersichtskarte) für die Verteidigungsanlage Bad Iburg 
vom 16. April 2020 in seiner größten Ausdehnung schwarz 
umrandet. 
 
Die von dem Schutzbereich erfassten Grundstücke ergeben 
sich aus der dieser Anordnung als Anlage beigefügten Über-
sicht.  
 
Aus vermessungstechnischen Gründen ist nicht auszuschlie-
ßen, dass nicht alle Grundstücke in der Übersicht erfasst sind. 
Der Schutzbereichplan ist die verbindliche Grundlage dieser 
Schutzbereichanordnung (§ 2 Abs. 1 SchBerG). 
 
Der Schutzbereichplan vom 16. April 2020 - IUD I 6- Anord-
nungs-Nr.: BadI/ 302 Nds/ 1 ist Bestandteil dieser Anordnung.  
 
Die maßgebliche Ausfertigung des Plans ist beim 
 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und  
Dienstleistungen der Bundeswehr 
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Kompetenzzentrum Baumanagement Hannover 
-Schutzbereichbehörde- 
Hans-Böckler-Allee 16, 
30173 Hannover, 
und je eine weitere Ausfertigung beim 
 
Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Oldenburg 
Bremer Straße 69, 
26135 Oldenburg, 
 
sowie bei der 
 
Stadt und Gemeindeverwaltung Bad Iburg 
Am Gografenhof 4, 
49186 Bad Iburg, 
 
und der 
 
Stadt Georgsmarienhütte 
Oeseder Straße 85 
49124 Georgsmarienhütte 
 
und der  
 
Gemeinde Hagen am Teutoburger Wald 
Schulstrasse 7 
49170 Hagen a.T.W. 
 
und der 
 
Gemeindeverwaltung Lienen 
Hauptstraße 14 
49536 Lienen 
 
zur Einsichtnahme niedergelegt. 
 
Der Plan ist den Beteiligten nur bekannt zu geben, soweit sie 
von dieser Anordnung betroffen sind (§ 2 Abs. 1 SchBerG). 
Bei den genannten Stellen wird neben einer Ausfertigung des 
Übersichtplans in Papierform auch eine digitale Ausfertigung 
des Schutzbereichplans zur Einsichtnahme zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Änderungen der Grundstücksbezeichnungen (Flurstück-/Par-
zellen-Nummern) sowie der Grundstücksgrenzen haben auf 
die Wirksamkeit der Schutzbereichanordnung keinen Ein-
fluss. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Osnabrück 
(für den Bereich Niedersachsen) 
Hakenstraße 15 
49074 Osnabrück 
 
oder dem 
 
Verwaltungsgericht Münster  
(für den Bereich Nordrhein-Westfalen) 
Manfred-von-Richthofen-Straße 8 
48145 Münster 
 
schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle oder - entsprechend den jeweils geltenden Be-
stimmungen des Landes Niedersachsen - in elektronischer 
Form erhoben werden.  
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Streitge-
genstand bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag ent-

halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben werden. 
 
Die Klage ist gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertre-
ten durch das Bundesministerium der Verteidigung, Fontai-
nengraben 150, 53123 Bonn, dieses vertreten durch das Bun-
desamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr, Kompetenzzentrum Baumanagement Han-
nover, - Schutzbereichbehörde – Hans-Böckler-Allee 16, 
30173 Hannover zu richten. 
 
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt 
werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten kön-
nen. 
 
 
(Siegel)                         i. A. Hartmann                                    
      
 
 
   
Bundesland:    Niedersachsen 
Gemeinde:       Bad Iburg, Stadt 
Gemarkung:    Iburg  
Flur-Nr.:            1 
Flurstück-Nr.:  19/2, 37/3, 37/4, 37/5, 41, 42, 43/2, 44/7,  

44/8, 45/2, 45/3, 45/5, 45/6, 46, 47, 48/3, 
48/4, 49/5, 49/9, 49/10, 50, 51, 52/1, 52/2, 
53/1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 66, 67, 68/2, 69/1, 74/5, 74/7, 75/1, 
76/3, 76/4, 77/3, 81/1, 87/11, 87/14, 87/15, 
90/3, 94/4, 94/6, 98/2, 100, 101, 103/1, 104, 
106/3, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 107/1, 
107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 108/1, 108/2, 
108/3, 108/4, 109/1, 111/2, 117/1, 117/2, 
120/2, 120/4, 123/1, 123/3, 126/2, 126/4, 
132/1, 132/2, 147/1, 147/2, 147/3, 148/2, 
148/3, 150/1, 152, 153/4, 153/6, 158/2, 158/3, 
158/4, 160/1, 162, 165/2, 165/3, 166/2, 166/3, 
166/7, 167/1, 167/2, 170/3, 190/114, 191/115, 
192/116, 202/128, 203/129, 204/130, 
205/131, 206/132, 207/133, 208/134, 
209/135, 210/136, 211/137, 212/138, 
213/139, 214/140, 215/141, 216/142, 
217/143, 218/144, 219/145, 220/146, 
222/164, 223/164, 229/40, 237/44, 242/151, 
245/163, 247/35, 255, 256/1, 257, 258, 259/1, 
260/1, 261, 262, 263/1, 264, 265/1, 266/1, 
267/1, 268/2, 

 
Flur-Nr.:            2 
Flurstück-Nr.:  1/2, 2, 3/3, 3/4, 4/1, 4/4, 5/1, 5/4, 6/3, 6/4, 7/3,  

7/4, 8/3, 8/4, 9/3, 9/4, 10/3, 10/4, 11/4, 12, 
13/4, 13/5, 14/3, 14/4, 15/2, 16, 18/2, 19/2, 
20/1, 21, 22/2, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 27, 28, 
29/1, 29/2, 30, 31/2, 31/3, 31/5, 31/6, 32, 33, 
34, 37/1, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 40/2, 40/3, 
41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 42/2, 
42/3, 43/1, 43/2, 43/3, 44/3, 44/9, 44/12, 
44/14, 44/16, 44/18, 44/19, 44/20, 44/21, 
44/22, 44/23, 44/24, 45, 46/2, 46/3, 46/4, 
46/6, 46/7, 47/2, 47/3, 48/3, 48/5, 48/6, 48/7, 
48/8, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/2, 55/3, 56/1, 
56/2, 57/4, 58/1, 59/1, 60/1, 61, 63/1, 63/2, 
63/3, 63/4, 63/5, 64/7, 64/8, 64/9, 64/10, 
64/11, 64/12, 65/1, 65/2, 66/2, 66/3, 66/4, 
67/2, 67/3, 68/1, 69, 70/2, 71/4, 71/5, 71/7, 
71/8, 72/1, 73/1, 73/2, 74, 77/2, 77/3, 77/4, 
78, 79/1, 79/2, 80/2, 81/2, 82/1, 82/2, 83, 84, 
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85, 86/1, 86/2, 87/2, 88/3, 88/4, 89/1, 89/2, 
90, 91/3, 91/4, 92/3, 93, 94, 95/1, 95/4, 96/3, 
97/4, 97/5, 98/3, 98/4, 99/3, 99/4, 100/4, 
100/5, 101/2, 102/1, 103/1, 104, 105, 106, 
107, 108/1, 108/2, 109, 110/2, 111, 112, 113, 
116/1, 117, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120, 
121, 122/1, 122/2, 122/3, 123/1, 123/2, 123/3, 
124/1, 124/2, 125/3, 125/4, 126/3, 126/4, 
127/3, 127/4, 128/3, 128/4, 129/3, 129/4, 
130/3, 130/4, 132/2, 132/3, 136, 137/2, 138/2, 
139, 140, 141/2, 142/2, 143, 144, 145/3, 
145/4, 146/3, 146/4, 147, 148, 149/3, 149/4, 
150/3, 150/4, 151, 152, 153, 154, 155/2, 
156/2, 157, 158, 159, 160, 161/4, 163, 164, 
165, 166, 167/4, 169/2, 170, 171, 172/3, 
176/3, 177, 178/6, 178/7, 179/6, 179/9, 180/2, 
180/3, 180/13, 180/22, 180/27, 181/2, 183/3, 
185/2, 186/2, 187/2, 188/2, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 
199/2, 200, 201, 202, 203, 204/1, 204/2, 
205/1, 205/2, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217/1, 218/1, 219/2, 
219/3, 219/5, 219/6, 221/2, 221/4, 221/6, 
221/7, 222/1, 222/2, 225/4, 226/6, 226/7, 
226/8, 227/2, 228/2, 229/2, 230/2, 231/2, 
232/1, 232/2, 233, 234, 235, 236, 237/1, 239, 
241/1, 241/2, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 
255, 256, 257, 258, 

 
Flur-Nr.:            3 
Flurstück-Nr.:  1/2, 8/2, 9/6, 9/7, 9/8, 10/5, 11/5, 12/1, 12/3,  

13, 15/5, 15/6, 16, 17, 18/2, 21/1, 21/2, 21/3, 
21/4, 22/6, 22/7, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 
22/14, 22/15, 23, 25/3, 25/4, 27/7, 27/9, 
27/10, 28/6, 28/7, 30/5, 30/8, 30/9, 30/10, 
31/16, 32/3, 32/4, 32/6, 33/2, 33/4, 33/6, 35/4, 
35/7, 35/8, 36/3, 36/5, 37/9, 37/11, 38/3, 38/4, 
39/3, 39/5, 39/7, 41/2, 41/3, 41/5, 42/1, 43/1, 
44/1, 45/1, 45/2, 46/1, 46/3, 46/4, 47/1, 48, 
49/1, 49/2, 50/4, 50/5, 50/10, 50/11, 50/16, 
50/19, 50/20, 50/24, 50/25, 50/34, 50/36, 
50/37, 50/39, 50/41, 50/42, 50/43, 50/44, 
50/46, 50/47, 50/48, 50/49, 53/10, 53/15, 
53/17, 53/24, 53/26, 53/28, 53/30, 53/31, 
53/32, 53/37, 53/38, 53/39, 53/44, 53/45, 
53/46, 53/47, 53/48, 53/49, 53/52, 53/53, 
53/54, 53/55, 53/56, 53/58, 53/59, 53/61, 
53/62, 53/63, 53/64, 53/65, 53/67, 53/69, 
53/70, 53/71, 53/72, 53/85, 53/87, 53/88, 
53/89, 53/90, 53/96, 53/97, 53/98, 53/99, 
53/100, 53/103, 53/106, 53/107, 53/108, 
53/109, 53/110, 53/111, 53/112, 53/113, 
53/114, 53/115, 53/116, 53/117, 53/133, 
53/137, 53/141, 53/150, 53/157, 53/158, 
53/160, 53/162, 53/170, 53/171, 53/174, 
53/180, 53/181, 53/182, 53/186, 53/188, 
53/189, 53/190, 53/191, 53/197, 53/198, 
53/199, 53/200, 53/201, 53/202, 53/203, 
53/204, 53/205, 53/207, 53/208, 53/212, 
53/216, 53/217, 53/223, 53/225, 53/227, 
53/229, 53/233, 53/235, 53/240, 53/242, 
53/244, 53/245, 53/246, 53/247, 53/248, 
53/252, 53/254, 53/258, 53/260, 53/262, 
53/264, 53/265, 53/266, 53/267, 53/268, 
53/269, 53/270, 53/271, 53/272, 53/273, 
53/274, 53/275, 55/7, 55/10, 55/11, 57/1, 
57/3, 58/2, 58/5, 60/1, 61/6, 61/8, 62/5, 64, 
65, 66/2, 67/5, 67/6, 68/3, 68/16, 71/6, 72/7, 

72/10, 72/11, 72/12, 72/13, 72/14, 73, 74, 
75/1, 76, 77/1, 81/4, 82/2, 83/5, 83/6, 84/4, 
85, 86/2, 86/3, 86/7, 87/3, 89/6, 89/7, 92/8, 
93/2, 95/3, 

 
Flur-Nr.:            4 
Flurstück-Nr.:  14/4, 14/11, 14/12, 14/13, 14/15, 14/104,  

14/129, 14/131, 14/144, 14/146, 14/147, 
14/149, 14/150, 14/151, 14/152, 14/153, 
14/154, 14/155, 14/156, 14/157, 14/158, 
14/159, 14/160, 14/161, 14/162, 14/163, 
14/164, 14/165, 14/167, 14/172, 14/176, 
14/177, 14/178, 14/180, 14/181, 14/182, 
14/183, 14/184, 14/185, 14/186, 14/187, 
14/188, 14/189, 14/190, 14/191, 14/192, 
14/193, 14/194, 14/195, 14/196, 14/198, 
14/199, 14/200, 14/201, 14/202, 14/203, 
14/204, 14/205, 14/208, 14/209, 14/212, 
14/214, 14/217, 14/220, 14/223, 14/224, 
14/225, 14/226, 14/229, 14/230, 14/231, 
14/233, 14/234, 14/235, 14/237, 14/238, 
14/239, 14/245, 14/246, 14/247, 14/249, 
14/250, 14/251, 14/253, 16/12, 16/13, 16/14, 
16/16, 16/19, 16/22, 16/23, 16/25, 16/26, 
16/27, 16/28, 16/29, 16/33, 16/35, 16/36, 
16/37, 16/38, 16/39, 16/42, 16/44, 16/46, 
16/49, 16/50, 16/51, 16/54, 16/58, 16/59, 
16/60, 16/61, 16/62, 16/63, 16/64, 16/65, 
16/69, 16/70, 16/71, 16/73, 16/74, 16/80, 
16/81, 16/82, 16/83, 16/84, 16/85, 16/86, 
16/87, 16/88, 16/89, 16/90, 16/91, 16/92, 
16/93, 16/95, 16/102, 16/103, 16/104, 16/105, 
16/106, 16/107, 16/108, 16/109, 16/111, 
16/113, 16/114, 16/115, 16/116, 16/117, 
16/118, 16/119, 16/120, 16/121, 16/122, 
16/123, 16/124, 19/4, 23/2, 23/5, 24/4, 24/6, 
25/1, 26, 27/2, 28/3, 29/2, 31/2, 34/5, 34/6, 
34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 35/7, 35/8, 
35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 37/4, 38/3, 39/4, 
40/3, 41/4, 41/5, 43/13, 43/16, 43/17, 43/18, 
43/19, 43/20, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 
44/9, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 47, 48/1, 48/2, 
49/1, 49/2, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 
50/10, 50/11, 50/12, 50/14, 50/15, 50/16, 
50/17, 50/18, 50/19, 50/20, 50/21, 50/22, 
50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 50/27, 50/28, 
50/29, 50/30, 50/31, 50/32, 50/40, 50/58, 
50/59, 50/67, 50/68, 50/70, 50/72, 50/73, 
50/74, 50/75,  

 
Flur-Nr.:            5 
Flurstück-Nr.:  2/2, 2/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/3,  

10/5, 11/1, 14/3, 14/4, 15, 16/1, 16/5, 16/6, 
18/1, 19/2, 19/4, 19/6, 19/7, 21/1, 22/1, 23, 
24, 25/1, 26, 27, 28/3, 29, 30, 31/4, 32/2, 
33/1, 33/3, 33/4, 34, 35, 36/7, 36/9, 36/10, 
37/2, 37/3, 38/1, 38/4, 39/1, 40, 41/1, 41/2, 
42, 43, 44, 45/2, 45/4, 45/5, 46/4, 46/6, 48/3, 
48/5, 48/6, 49, 50, 51, 52/2, 52/5, 52/8, 52/9, 
53/4, 54/5, 54/6, 55/1, 55/3, 56/2, 56/4, 57/1, 
57/4, 58, 59, 60, 61/2, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 
68/2, 68/3, 69, 70/1, 72, 73, 74, 75, 76, 77/1, 
78, 79/9, 79/10, 79/11, 80/6, 80/7, 81/1, 81/2, 
81/3, 81/4, 82, 83/2, 83/3, 83/5, 83/6, 83/7, 
84/5, 84/6, 85/6, 85/7, 85/8, 86/5, 86/6, 88, 
89, 90/1, 90/2, 91, 92, 93/1, 95, 96/2, 96/3, 
96/4, 101/3, 101/4, 108/6, 110/1, 111/5, 111/6, 
113/2, 114/5, 114/6, 114/7, 116/2, 116/3, 
116/4, 117/1, 117/5, 118/1, 118/4, 118/5, 119, 
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120, 121/3, 121/6, 122/1, 122/2, 122/7, 123/1, 
123/2, 123/4, 124/6, 124/7, 125/1, 126/3, 
126/4, 126/5, 127/1,  

 
Flur-Nr.:            6 
Flurstück-Nr.:  1/7, 25/1, 29/6, 29/7, 30/7, 31/8, 31/10, 32/3,  

32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/12, 32/13, 
32/14, 32/23, 32/24, 32/28, 32/29, 32/31, 
33/3, 36/6, 36/7, 36/10, 36/11, 38/1, 38/2, 
38/3, 38/4, 39/10, 39/12, 39/14, 39/15, 39/16, 
39/17, 39/18, 39/19, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 
41/11, 41/12, 41/13, 41/14, 41/16, 41/17, 
41/18, 43/1, 43/2, 53/11, 53/12, 53/13, 53/15, 
53/16, 53/18, 53/20, 53/21, 55/15, 56/3, 56/9, 
56/11, 56/13, 56/14, 56/15, 56/17, 56/18, 
57/1, 57/2, 57/3, 59/1, 59/2, 59/4, 59/5, 60/1, 
60/2, 66/1, 66/3, 66/6, 66/8, 67/4, 68, 69/1, 
70, 71/1, 72/2, 73, 74, 75, 76, 77/1, 78/2, 
78/3, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/2, 
87/2, 88/1, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1, 106/1, 
107, 108, 109, 110, 111, 112/2, 116, 117, 118, 
119/1, 120, 121, 122, 123/2, 123/3, 126, 
128/1, 128/2, 129/2, 130/2, 130/3, 130/4, 
130/12, 130/13, 130/14, 130/15, 130/16, 
133/7, 133/8, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 
133/15, 133/16, 133/17, 133/18, 133/21, 
133/24, 133/25, 133/26, 133/27, 133/29, 
133/30, 133/33, 133/34, 133/35, 133/36, 
133/37, 134, 135, 136, 137, 139/1, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153/2, 154, 155, 156, 157, 158/1, 
158/2, 159, 160, 161, 162/1, 162/3, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 
172, 173, 174, 175, 176/1, 177/1, 178, 179, 
180, 181, 183/2, 184/1, 185, 186, 187, 188, 
189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 190/3, 191/1, 
191/2, 192, 193, 194, 195, 196/1, 197, 198, 
199, 200, 202/3, 202/4, 202/7, 202/8, 202/9, 
202/10, 202/11, 203, 204, 205, 206, 207, 
210/1, 211, 212, 213, 214/3, 215, 216, 217, 
218/2, 219, 220, 222/3, 223/1, 223/2, 223/3, 
223/4, 227/1, 227/3, 227/4, 228/1, 229, 230/1, 
230/4, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 240/1, 241/1, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248/1, 249/1, 250/1, 250/2, 250/4, 250/5, 
250/6, 250/8, 254/4, 254/5, 255, 256, 257, 
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292/1, 
292/2, 293/1, 294/2, 295, 296/2, 296/3, 297/4, 
297/5, 297/6, 297/7, 299, 300/2, 301/4, 302/1, 
302/2, 303, 304, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 
305/5, 306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 306/5, 307, 
308/1, 308/2, 309/1, 309/2, 309/3, 309/4, 
309/5, 309/7, 309/8, 309/9, 309/10, 309/11, 
309/12, 309/13, 311/3, 312/1, 313, 314, 
315/1, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333/1, 
333/3, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358/2, 
358/3, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 
366/3, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 
374, 375, 376, 377, 378/1, 379/1, 380/1, 
380/3, 380/4, 380/5, 380/6, 380/7, 381/1, 
381/2, 381/5, 384/4, 384/6, 384/7, 384/8, 
384/9, 384/10, 384/11, 385, 387/2, 387/3, 

387/4, 387/5, 387/11, 387/12, 387/13, 387/14, 
389/6, 389/7, 389/8, 389/9, 389/10, 389/11, 
389/12, 390, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2, 
393/2, 394, 395, 396, 397, 398/1, 399/2, 
399/3, 399/5, 399/6, 400/2, 400/3, 400/5, 
400/6, 401, 402, 403/1, 403/2, 403/3, 403/4, 
405, 406/1, 407, 408, 409, 411/1, 411/2, 
413/1, 413/2, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 
420/1, 421/1, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 
428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 
446, 447, 448, 449, 450/3, 450/4, 451/3, 452,  
453, 454, 455, 456, 457, 458/1, 459/1,  

 
Flur-Nr.:            7 
Flurstück-Nr.:  1/2, 1/3, 2/3, 3/3, 4/4, 4/6, 4/7, 6/3, 7, 8/2, 9,  

12, 15/7, 16/1, 18, 19, 21/3, 21/4, 22/8, 22/9, 
22/10, 23, 27/8, 27/12, 27/14, 27/15, 27/16, 
27/17, 27/18, 27/19, 27/20, 32/2, 37/5, 37/7, 
38/6, 40/3, 45/13, 45/18, 45/19, 45/26, 45/27, 
46/4, 47/2, 48/1, 49/2, 50, 51, 52/2, 58/2, 
58/4, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/4, 62/2, 64/1, 
65/44, 

 
Flur-Nr.:            8 
Flurstück-Nr.:  41/4, 66/4, 67/6, 67/11, 67/12, 67/15, 67/16,  

68, 70, 71, 73, 74/1, 75/1, 76, 77, 78, 80/1, 81, 
 
 
Flur-Nr.:            9 
Flurstück-Nr.:  43/2, 44/1, 45, 48/5, 55/3, 55/4, 55/6, 55/8,  

55/9, 55/10, 55/11, 56, 
 
Flur-Nr.:            10 
Flurstück-Nr.:  1, 2/4, 4/3, 4/11, 4/12, 4/13, 4/15, 4/16, 4/17,  

4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 5/1, 5/3, 6/1, 7/2, 
7/3, 10/3, 10/7, 10/12, 10/20, 10/22, 10/23, 
10/24, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 15/5, 15/6, 17/1, 
17/2, 18/7, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20/8, 
20/10, 20/12, 20/13, 20/14, 20/15, 20/17, 
20/19, 20/22, 20/24, 20/29, 20/30, 20/31, 
20/32, 20/33, 20/34, 20/35, 20/36, 20/37, 
20/38, 21/5, 21/9, 21/10, 21/11, 22/2, 23/4, 
23/5, 23/6, 24, 25, 26/6, 26/7, 27/9, 27/11, 
27/14, 28/6, 29, 31/1, 32/7, 32/8, 32/9, 32/10, 
32/11, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35, 36/1, 36/2, 
37/1, 37/2, 38, 39/4, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 
44/1, 44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 46, 47, 48/1, 
49/3, 49/4, 50/1, 51/3, 55/2, 56/11, 56/29, 
56/30, 56/33, 58/3, 60/2, 61/1, 61/6, 61/7, 
62/1, 62/4, 65/3, 65/4, 66/2, 66/3, 67, 68/1, 
68/2, 68/3, 68/4, 71/7, 71/9, 71/10, 71/11, 
74/5, 75/4, 75/5, 76/5, 76/6, 87/8, 87/9, 87/10, 
87/12, 87/13, 87/22, 87/26, 87/27, 87/29, 
87/30, 95/3, 95/4, 96/2, 97/2, 97/3, 97/4, 98/1, 
98/4, 98/5, 99/1, 99/4, 101/1, 102/1, 102/8, 
102/10, 102/11, 102/12, 102/13, 102/15, 
102/16, 102/17, 103, 104/5, 104/6, 104/7, 
104/8, 109/1, 115/1, 115/2, 115/3, 116, 

 
Flur-Nr.:            11 
Flurstück-Nr.:  1, 2/3, 2/4, 7/2, 9/1, 11/4, 11/5, 11/7, 12/1, 13,  

17/2, 18/2, 18/5, 18/6, 18/8, 18/9, 18/12, 
18/13, 18/14, 22/1, 22/2, 22/3, 23/2, 23/3, 
24/1, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/11, 25/3, 29/1, 
29/2, 29/3, 30, 31, 32/1, 32/2, 33, 34/1, 37/1, 
38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/3, 
251, 252, 253, 
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Flur-Nr.:            12 
Flurstück-Nr.:  1, 3, 4/1, 6/1, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 9/3, 9/4, 9/6,  

9/7, 9/8, 9/10, 9/11, 9/12, 9/14, 9/16, 9/17, 10, 
11/1, 13/5, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 
13/12, 13/14, 13/16, 13/17, 13/19, 13/20, 
13/22, 13/24, 13/25, 13/26, 13/27, 13/28, 
13/34, 13/35, 13/36, 13/37, 13/38, 13/39, 
13/40, 13/41, 13/42, 13/43, 13/44, 13/45, 
13/46, 13/47, 13/48, 13/50, 13/51, 13/52, 
13/53, 13/54, 13/57, 13/58, 13/59, 13/60, 
13/61, 13/62, 13/63, 13/64, 13/65, 13/66, 
13/67, 13/68, 14/4, 14/5, 14/9, 14/10, 14/11, 
14/12, 14/13, 14/14, 14/15, 15/6, 15/9, 15/10, 
15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/16, 15/19, 
15/20, 16/3, 16/5, 16/8, 16/9, 16/12, 16/13, 
16/14, 16/15, 16/16, 16/18, 16/21, 16/22, 
16/23, 16/24, 16/25, 16/29, 16/30, 16/31, 
16/32, 16/33, 16/34, 16/35, 16/37, 16/38, 
16/39, 16/40, 16/41, 16/42, 16/43, 16/44, 
16/49, 16/50, 16/51, 16/52, 17/2, 19/11, 
19/14, 19/15, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 
19/22, 19/23, 19/26, 19/27, 19/28, 19/31, 
19/32, 20/5, 23/1, 23/5, 23/6, 23/8, 23/9, 
23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 
23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/22, 
23/23, 23/24, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 
29/13, 29/14, 29/15, 29/16, 30/3, 30/4, 30/5, 
30/9, 30/10, 30/12, 30/13, 30/14, 30/16, 
30/17, 30/20, 30/22, 30/23, 30/24, 31/6, 31/7, 
31/8, 32/2, 32/3, 32/4, 32/10, 32/11, 32/12, 
32/15, 32/16, 33/1, 33/2, 34/2, 35/3, 35/4, 
36/1, 37/7, 38/1, 40/1, 40/16, 40/48, 40/50, 
40/51, 40/52, 40/53, 40/54, 40/55, 40/56, 
40/57, 40/58, 40/60, 40/64, 40/65, 40/66, 
40/68, 40/69, 40/70, 40/71, 40/72, 40/73, 
40/74, 40/75, 40/76, 40/77, 40/78, 40/79, 
40/80, 40/83, 40/84, 40/85, 40/89, 40/91, 
40/92, 40/93, 40/94, 40/95, 40/97, 40/98, 
40/99, 43/1, 43/6, 43/9, 43/10, 43/11, 43/13, 
43/14, 43/15, 43/16, 43/17, 44/1, 44/2, 45/2, 
45/4, 45/5, 46/5, 46/7, 46/10, 46/12, 46/13, 
46/15, 46/16, 46/17, 46/18, 46/19, 46/20, 
47/4, 47/5, 49/1, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 
49/10, 49/11, 49/15, 50/2, 50/3, 51/8, 51/15, 
51/17, 51/19, 51/21, 52/6, 52/7, 52/9, 52/10, 
52/11, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 
52/17, 52/18, 52/19, 52/20, 52/21, 52/22, 
52/23, 52/25, 52/26, 52/27, 52/28, 52/29, 
52/30, 52/31, 52/32, 52/33, 52/34, 52/35, 
55/4, 55/5, 55/8, 55/12, 55/13, 55/15, 55/17, 
60/3, 60/6, 64/6, 65/1, 65/2, 66/7, 66/8, 66/9, 
67/1, 67/2, 68/8, 68/10, 68/11, 68/13, 68/14, 
68/15, 68/17, 68/19, 68/20, 68/21, 68/22, 
68/23, 68/24, 69/1, 69/2, 69/3, 70/8, 70/10, 
70/12, 70/14, 72/3, 72/7, 72/10, 72/11, 73/1, 
73/5, 73/7, 73/9, 73/11, 73/12, 73/13, 73/14, 
73/15, 74/1, 74/4, 74/6, 74/8, 74/9, 74/10, 
74/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 
74/20, 75/2, 75/3, 77/6, 77/13, 77/14, 77/15, 
77/17, 77/19, 77/20, 78/5, 78/13, 78/20, 
78/21, 78/23, 78/24, 78/25, 78/29, 78/30, 
78/31, 78/32, 80/3, 80/4, 80/10, 80/11, 80/12, 
80/13, 80/21, 80/22, 80/24, 80/25, 80/26, 
80/27, 80/28, 80/29, 80/33, 80/34, 80/38, 
80/40, 80/41, 80/42, 80/43, 80/44, 80/45, 
80/51, 80/54, 80/57, 80/60, 80/61, 80/62, 
80/63, 80/70, 80/74, 80/90, 80/91, 80/92, 
80/94, 80/100, 80/101, 80/104, 80/105, 
80/106, 80/107, 80/110, 80/113, 80/114, 

80/115, 80/116, 80/118, 80/119, 80/120, 
80/121, 80/124, 80/125, 80/126, 80/128, 
80/129, 80/130, 80/131, 80/132, 82/3, 82/23, 
82/27, 82/28, 82/29, 83/1, 84/2, 85/1, 87/3, 
88/2, 89/2, 89/5, 89/11, 89/13, 90/1, 481, 482, 
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 
492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 
510, 511, 512, 513, 514, 515/1, 515/2, 516/1, 
516/2, 516/3, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 
523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 
532, 533, 534, 535, 536/1, 537/1, 538/1, 539, 
540, 541, 542, 543, 544, 545, 546/3, 547/1, 
547/2, 547/3, 548, 549/4, 550/1, 550/2, 550/3, 
551/3, 552, 553, 554/2, 555, 556/3, 557/1, 
557/2, 558/3, 559, 560/1, 561, 562, 563, 564, 
565, 566, 

 
Flur-Nr.:            13 
Flurstück-Nr.:  2/3, 3/3, 3/5, 3/6, 3/7, 4/1, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/5,  

10/1, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/3, 19/3, 
19/7, 19/8, 19/13, 19/14, 23/5, 23/8, 24/1, 25, 
29, 30, 31, 32/1, 33/2, 33/3, 33/4, 35/5, 35/6, 
35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 36/2, 38/6, 
38/11, 38/12, 40/6, 40/7, 40/8, 41/2, 46/1, 
46/4, 47/1, 47/2, 50/2, 50/4, 50/5, 52/1, 54/1, 
55/3, 55/5, 55/6, 57/1, 61/1, 65/3, 65/6, 65/7, 
65/9, 65/10, 65/11, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 
70/8, 70/9, 72/2, 73/3, 74/1, 74/2, 74/3, 75/1, 
76/2, 78/3, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/13, 
78/14, 78/15, 78/16, 78/19, 79/2, 83/3, 83/5, 
83/6, 84/1, 85/3, 95/36, 101/45, 106/1, 107/1, 
108/1, 124/26, 125/27, 126/28, 132/37, 
134/34, 135/34, 136/35, 146/2, 148/7, 152/9, 
153/9, 161/55, 162/55, 

 
 
Gemeinde:       Bad Iburg, Stadt 
Gemarkung:    Glane-Visbeck 
Flur-Nr.:            1  
Flurstück-Nr.:  1/1, 1/2, 2, 
 
Flur-Nr.:            3 
Flurstück-Nr.:  2/2, 3, 4/1, 5/1, 7, 8, 10/2, 11/2, 16/2, 17/2,  

20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/1, 32, 37, 38, 
39, 40/1, 41/1, 42, 43, 44/33, 45/34, 46/35, 

 
Flur-Nr.:            4 
Flurstück-Nr.:  2, 3, 4/1, 5/3, 32/3, 33, 34/1, 37/31, 38/31,  

39/31, 40/1 
   
 
Gemeinde:       Bad Iburg, Stadt 
Gemarkung:    Ostenfelde 
Flur-Nr.:            2 
Flurstück-Nr.:  5, 6, 9/7,  
 
 
Gemeinde:       Georgsmarienhütte, Stadt 
Gemarkung:    Georgsmarienhütte 
Flur-Nr.:            9 
Flurstück-Nr.:  85/9, 88/3, 89/1, 89/4, 89/5, 89/10, 89/11,  

89/14, 89/16, 89/17, 89/18, 89/19, 89/20, 
89/25, 89/26, 89/27, 89/28, 89/29, 89/30, 
89/31, 89/34, 89/35, 89/36, 89/38, 89/39, 
89/40, 89/41, 89/42, 89/43, 89/44, 89/45, 
89/46, 89/47, 89/48, 89/49, 89/52, 89/53, 
89/56, 89/57, 89/64, 89/65, 89/66, 89/67, 
89/68, 89/69, 89/70, 89/72, 89/73, 90/15, 
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90/20, 90/22, 90/27, 90/29, 90/32, 90/33, 
90/34, 90/36, 90/37, 90/38, 90/39, 90/40, 
90/44, 90/45, 90/46, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 
91/5, 92, 94, 95, 96/2, 96/3, 96/5, 96/7, 96/8, 
96/11, 96/20, 96/21, 96/22, 96/23, 96/24, 
97/6, 97/7, 97/8, 98/7, 98/10, 98/12, 98/26, 
98/27, 98/29, 98/30, 98/32, 98/33, 99/1, 99/2, 
100/3, 100/5, 100/6, 100/7, 100/8, 101/1, 
101/3, 101/4, 101/6, 101/7, 101/8, 101/9, 
101/10, 101/11, 102/6, 102/10, 102/11, 103/8, 
103/9, 103/10, 104/3, 104/4, 104/5, 104/8, 
104/9, 105/5, 105/6, 105/7, 106/1, 120, 121/1, 
122/5, 124/1,  

 
Flur-Nr.:            10 
Flurstück-Nr.:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/3, 14, 15,  

16, 17, 18/3, 18/4, 18/5, 19, 20/1, 21/5, 21/6, 
21/7, 21/8, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63/1, 63/3, 63/4, 64, 65, 66, 67/1, 
67/2, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80,  

 
Flur-Nr.:            11 
Flurstück-Nr.:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 

 
Flur-Nr.:            12 
Flurstück-Nr.:  12/7, 12/13, 12/14, 12/22, 12/26, 12/27,  

12/31, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 
14/28, 14/29, 14/30, 15/9, 23/3, 23/6, 29/31, 
29/32, 29/37, 29/43, 29/44,  

 
Flur-Nr.:            16 
Flurstück-Nr.:  1/9, 1/13, 3/99, 3/102, 3/103, 3/104, 10/9,  

10/14, 13, 15/1, 15/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 20, 
21, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/3, 
48/10, 48/14, 48/16, 49/7, 49/9, 49/11, 53/6, 
53/7, 53/11, 53/12, 57/2, 58/11, 58/15, 58/18, 
58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 58/24, 
58/25, 58/26, 58/27, 58/28, 58/29, 58/31, 
58/32, 58/33, 58/34, 58/36, 58/37, 58/38, 
58/40, 58/41, 58/42, 58/43, 59/2, 60/12, 
60/14, 60/15, 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 
60/20, 60/21, 60/22, 60/23, 60/24, 60/25, 
62/3, 63/8, 63/9, 63/10, 63/11, 63/14, 63/15, 
63/16, 63/17, 67/2, 67/3, 68, 69, 70/1, 70/2, 
71/3, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/3, 
79/4, 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 
81/6, 82/1, 83/18, 83/19, 83/20, 83/26, 83/27, 
83/29, 83/30, 84/3, 85/8, 85/9, 85/10, 86/4, 
86/9, 86/11, 86/12, 88/12, 

 
 
Gemeinde:       Georgsmarienhütte, Stadt 
Gemarkung:    Oesede 
Flur-Nr.:            2 
Flurstück-Nr.:  122/9, 123/3, 123/4, 123/5, 124/4, 124/5,  

125/6, 125/8, 129/10, 129/11, 130/8, 130/10, 
130/11, 130/12, 131/1, 131/2, 132/15, 132/21, 
132/22, 132/30, 132/32, 132/33, 132/34, 
132/43, 132/45, 132/47, 132/48, 132/49, 
134/8, 134/10, 134/17, 134/19, 134/20, 
134/21, 134/26, 134/27, 134/28, 134/29, 
134/30, 134/32, 134/33, 134/35, 134/36, 

135/3, 136/20, 138/20, 139/63, 141/3, 
265/126, 266/126, 281/122,  

 
Flur-Nr.:            3 
Flurstück-Nr.:  69/24, 69/25, 69/26, 69/27, 69/28, 69/33,  

69/55, 69/56, 71/21, 73/25, 75/14, 75/16, 
75/21, 75/22, 75/23, 75/29, 75/30, 77/4, 77/7, 
77/15, 77/16, 77/23, 77/24, 77/31, 77/33, 
77/35, 77/36, 77/37, 77/38, 77/39, 77/44, 
78/11, 78/12, 78/14, 78/17, 78/18, 78/19, 
78/27, 78/28, 78/32, 78/34, 78/36, 78/37, 
78/38, 78/40, 78/41, 78/42, 78/43, 78/44, 
78/45, 80/17, 80/18, 81/18, 81/19, 81/20, 
81/36, 81/37, 81/40, 81/59, 81/64, 81/65, 
81/66, 81/67, 81/68, 81/74, 81/75, 81/78, 
85/8, 85/21, 85/27, 85/33, 85/35, 85/36, 
85/37, 85/39, 85/40, 85/43, 85/47, 87/2, 
87/18, 87/23, 87/24, 87/25, 87/26, 87/27, 
87/28, 87/29, 87/30, 87/31, 87/32, 87/33, 
87/34, 87/35, 87/42, 87/43, 87/44, 87/46, 
87/47, 87/48, 87/49, 87/50, 87/51, 87/52, 
87/53, 87/54, 87/55, 87/56, 87/57, 87/58, 
87/59, 88/10, 88/11, 88/12, 88/13, 88/14, 
88/15, 90/12, 90/16, 90/17, 94/15, 94/17, 
94/20, 96/1, 96/10, 96/16, 96/24, 96/26, 
96/27, 101/3, 111/7, 111/9, 111/10, 111/13, 
111/15, 111/16, 111/17, 111/22, 111/26, 
111/27, 111/29, 111/30, 111/36, 111/48, 
111/49, 111/55, 111/56, 111/57, 111/58, 
111/59, 111/60, 111/61, 111/62, 111/63, 
111/64, 111/65, 111/66, 111/67, 114/41, 
114/42, 114/46, 114/48, 114/49, 114/50, 
114/52, 114/53, 114/74, 114/78, 114/79, 
114/80, 114/81, 114/82, 114/83, 114/84, 
114/85, 114/99, 114/101, 114/102, 114/103, 
114/104, 114/105, 114/106, 114/107, 114/112, 
114/113, 114/114, 114/115, 114/116, 114/126, 
114/127, 114/128, 114/137, 114/138, 114/152, 
114/153, 114/155, 114/156, 114/157, 114/158, 
114/159, 114/162, 114/163, 114/164, 114/165, 
114/166, 114/167, 114/168, 114/169, 114/170, 
114/172, 114/174, 114/175, 114/178, 114/180, 
114/181, 114/182, 140/2, 143/7, 143/11, 
143/17, 143/21, 143/24, 143/25, 143/26, 
143/28, 143/29, 143/33, 143/34, 143/35, 
143/39, 143/43, 143/44, 149/8, 149/21, 
149/22, 284/14, 288/12, 288/21, 288/26, 
291/24, 291/42, 291/45, 296/21, 811, 812, 
813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 
822/2, 822/4, 822/5, 822/6, 822/7, 823, 824, 
825, 826, 827, 828, 829/1, 829/2, 830, 831, 
832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 
841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 
850, 858/2, 858/3, 858/4, 858/5, 859, 860, 
861, 862, 863, 864/1, 864/2, 864/3, 864/4, 
864/5, 864/6, 864/7, 864/8, 864/9, 865, 866, 
867, 868, 869, 870, 871/3, 872, 873, 874/2, 
874/3, 874/4, 874/5, 874/9, 874/10, 874/11, 
874/12, 874/13, 874/14, 874/19, 874/20, 
874/21, 874/22, 874/23, 875, 876/1, 876/2, 
876/3, 876/4, 876/5, 876/6, 877, 878/1, 878/2, 
878/3, 878/4, 878/5, 878/6, 878/8, 878/10, 
878/11, 878/13, 878/15, 878/16, 878/17, 
878/18, 879, 880/1, 880/2, 880/3, 880/6, 
880/7, 880/8, 880/9, 881, 882, 883/1, 883/2, 
883/3, 883/6, 883/7, 883/8, 883/9, 883/10, 
884/1, 884/2, 885/2, 885/3, 885/4, 885/5, 
886/6, 886/7, 887, 888, 889, 890/1, 890/2, 
890/3, 890/4, 890/5, 890/6, 890/7, 890/8, 

525



890/10, 890/11, 890/12, 890/13, 891, 892/1, 
892/2, 892/3, 892/4, 892/5, 892/6, 892/7, 893, 
894, 895/1, 895/2, 895/3, 895/4, 895/5, 895/6, 
895/7, 
 

Flur-Nr.:            4 
Flurstück-Nr.:  1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 1/14, 1/16, 1/17, 1/20,  

1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 
1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/35, 1/41, 1/44, 1/52, 
1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 
1/61, 1/62, 1/63, 1/64, 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 
1/69, 1/70, 4/9, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 5/1, 
8/10, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 
8/19, 8/20, 8/23, 8/24, 8/25, 8/27, 8/29, 9/6, 
9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 
9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 
9/24, 9/25, 9/26, 9/31, 9/37, 9/40, 9/42, 9/46, 
10/7, 10/8, 10/9, 10/11, 11/19, 11/20, 11/21, 
11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 
11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/37, 11/38, 12/4, 
12/5, 12/9, 12/10, 12/11, 13/15, 13/16, 13/17, 
13/18, 13/19, 13/20, 13/21, 13/27, 14/5, 14/7, 
14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 14/16, 
14/17, 14/18, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 
14/25, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/30, 
14/31, 14/35, 14/36, 14/39, 14/41, 14/42, 
14/50, 14/51, 14/52, 14/60, 14/61, 14/62, 
14/64, 14/66, 14/67, 14/68, 14/75, 15/3, 16/2, 
16/3, 16/4, 16/5, 17/6, 17/7, 18/9, 18/10, 
18/11, 18/12, 18/16, 18/23, 18/25, 18/26, 
18/27, 18/30, 18/31, 18/32, 18/38, 18/39, 
18/40, 18/41, 18/42, 18/43, 18/44, 18/47, 
18/48, 18/49, 18/50, 18/51, 18/57, 18/58, 
18/59, 18/61, 18/66, 18/69, 18/72, 18/74, 
18/75, 18/76, 18/77, 18/78, 18/79, 18/80, 
18/81, 18/82, 18/83, 18/84, 18/85, 18/86, 
18/87, 18/88, 18/89, 18/90, 18/91, 19/15, 
19/18, 19/21, 19/22, 19/23, 19/24, 19/25, 
19/26, 19/27, 19/28, 19/29, 19/30, 19/32, 
19/33, 20/8, 21/10, 21/12, 21/14, 21/18, 
21/20, 24/13, 26/29, 27/7, 30/5, 31/3, 33/3, 
35/4, 35/6, 38/1, 39/4, 39/5, 40/4, 40/5, 43/1, 
43/6, 43/10, 43/11, 44, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 
47, 48, 49/1, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 52/3, 53, 
54, 55, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 
59/1, 59/2, 60, 61, 62/3, 62/4, 63/2, 64/1, 
64/2, 65, 66/2, 67/2, 68, 69, 70/2, 71/2, 72, 
73/4, 73/6, 74/4, 76, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 
79/2, 80/2, 80/4, 83/1, 84/1, 85/1, 85/2, 86, 
87, 88, 89, 90/2, 90/3, 92/4, 92/5, 93/1, 93/3, 
93/4, 94/1, 94/2, 96, 97, 98, 99/1, 99/3, 99/4, 
103/1, 104/1, 104/5, 104/8, 104/12, 104/20, 
104/21, 104/24, 104/28, 104/29, 104/30, 
104/31, 104/32, 104/33, 104/34, 104/35, 
104/36, 104/40, 104/41, 104/46, 104/47, 
104/48, 104/49, 104/50, 104/51, 104/52, 
104/53, 104/54, 104/55, 104/56, 104/57, 
104/59, 104/61, 104/62, 104/63, 104/64, 
104/65, 104/66, 104/69, 104/72, 104/73, 
104/74, 104/75, 104/76, 104/77, 104/78, 
104/79, 104/80, 104/81, 104/82, 104/83, 
104/84, 104/85, 104/86, 104/87, 104/88, 
104/89, 104/90, 104/91, 104/92, 104/93, 
104/94, 104/95, 104/96, 104/99, 104/100, 
104/101, 104/102, 104/105, 104/106, 
104/107, 104/108, 104/109, 105/6, 105/9, 
106/5, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/7, 
108/8, 109/3, 109/4, 109/5, 110/5, 110/7, 
110/9, 110/12, 110/13, 110/14, 110/15, 

110/16, 110/17, 110/19, 
 
Flur-Nr.:            5 
Flurstück-Nr.:  2/1, 2/3, 2/11, 2/17, 2/19, 2/20, 2/21, 2/23,  

2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/33, 2/34, 2/35, 
2/37, 2/40, 2/43, 2/45, 2/47, 2/49, 2/50, 2/51, 
2/52, 4/7, 4/17, 4/18, 4/25, 4/26, 4/27, 4/28, 
5/3, 7/6, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/14, 7/16, 8/1, 
8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/6, 
10, 11, 12/2, 13/2, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24/1, 
25/2, 26, 29/3, 30/1, 32, 33/1, 36/1, 37/1, 
37/2, 38/5, 38/6, 38/7, 39, 40/6, 40/8, 42/1, 
45/4, 45/5, 47, 48, 49/2, 54/2, 62/2, 63, 64/2, 
65, 66, 67/1, 67/2, 69/1, 70, 71/1, 72, 73/1, 
74, 75, 76/1, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83/1, 
84/5, 84/7, 84/8, 84/9, 84/10, 85/2, 85/3, 86, 
87, 88, 89, 90, 91/2, 91/3, 91/4, 92/1, 92/2, 
92/4, 92/5, 92/6, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 
94/2, 94/3, 94/12, 94/13, 94/20, 94/21, 94/22, 
94/23, 94/24, 94/25, 94/26, 94/27, 94/28,  

 
Flur-Nr.:            6 
Flurstück-Nr.:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14/2, 14/3, 16, 17/1,  

17/2, 19, 23, 26, 27, 35/22, 36/25, 37/25, 
38/22, 39/22, 40/22, 41/22, 42/22, 43/25, 
49/20, 50/21, 51/24, 52/18, 54/11, 55/12, 
56/11, 57/12,  

 
Flur-Nr.:            7 
Flurstück-Nr.:  1/4, 2/10, 2/12, 2/13, 2/15, 2/16, 2/18, 2/21,  

2/23, 2/27, 9/7, 12/10, 12/16, 12/17, 12/18, 
12/20, 12/21, 15/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 
20/4, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 
20/13, 20/14, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 
21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 
21/13, 21/14, 21/15, 22/3, 22/4, 23/5, 24/3, 
24/8, 24/9, 24/10, 26/2, 26/3, 26/5, 26/6, 28/5, 
28/6, 28/10, 28/11, 28/13, 28/14, 28/15, 
28/16, 28/21, 28/23, 28/24, 28/27, 28/29, 
28/30, 28/31, 28/32, 28/33, 28/34, 28/35, 
28/36, 28/37, 28/38, 28/39, 28/40, 31/12, 
31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/18, 31/20, 
31/21, 31/23, 31/24, 31/25, 31/26, 32/11, 
33/4, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/12, 
33/13, 33/14, 33/15, 33/16, 35/1, 35/2, 35/4, 
37/2, 37/3, 38/2, 38/3, 38/5, 38/6, 39/5, 39/7, 
39/8, 40/2, 40/6, 41/3, 41/8, 41/9, 42, 43, 
46/2, 46/3, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/2, 
54/3, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/1, 74, 75/7, 75/13, 
75/14, 75/15, 75/16, 75/17, 78/3, 79, 80/1, 81, 
82/4, 82/8, 83/2, 84/3, 84/4, 85/2, 85/3, 87/4, 
87/5, 87/6, 88/2, 88/3, 89/5, 89/6, 90/3, 91/3, 
93/10, 93/12, 93/13, 93/21, 93/23, 93/24, 
93/27, 94/23, 94/26, 

 
Flur-Nr.:            8 
Flurstück-Nr.:  1, 3/4, 3/6, 3/7, 4/4, 5/6, 5/8, 5/10, 6/7, 6/8,  

7/5, 8/1, 8/2, 8/11, 9/3, 9/4, 11/8, 11/15, 11/16, 
11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 13/6, 14/8, 14/10, 
15/1, 15/3, 16/6, 16/7, 16/8, 16/10, 21/1, 21/2, 
22/1, 24/1, 26/1, 29/1, 30/1, 30/4, 32/5, 32/7, 
38, 43/3, 43/5, 43/8, 43/9, 43/12, 43/13, 
43/18, 43/19, 43/20, 43/21, 43/22, 43/23, 

 
Flur-Nr.:            15 
Flurstück-Nr.:  39/5, 39/6, 40/9, 40/11, 40/13, 40/19, 40/20,  

40/21, 40/25, 40/27, 40/28, 41/29, 41/30, 
41/45, 41/53, 41/59, 41/65, 41/67, 41/68, 
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41/69, 41/70, 41/73, 41/79, 41/85, 41/87, 
41/89, 41/91, 41/97, 41/98, 41/99, 41/100, 
41/101, 41/102, 41/103, 41/104, 41/106, 
41/107, 41/108, 42/1, 42/8, 42/10, 43/14, 
43/15, 43/16, 43/17, 44/9, 44/10, 44/11, 
44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 
44/18, 44/23, 44/24, 44/25, 44/26, 44/27, 
44/28, 44/30, 44/31, 44/32, 44/33, 44/34, 
44/38, 44/39, 44/41, 44/53, 44/54, 44/55, 
44/56, 44/66, 44/77, 44/86, 44/88, 44/89, 
44/90, 44/91, 44/92, 44/93, 44/96, 44/97, 
44/98, 44/99, 44/100, 44/102, 44/103, 44/104, 
44/105, 44/106, 44/107, 44/108, 44/109, 
44/110, 44/111, 44/112, 44/113, 44/114, 
44/115, 44/116, 44/118, 44/119, 44/120, 
44/122, 44/123, 45/2, 45/6, 45/10, 45/16, 
45/17, 45/18, 45/19, 45/20, 45/25, 45/27, 
45/28, 45/29, 45/30, 45/32, 45/33, 45/34, 
45/35, 45/36, 45/37, 46/1, 46/2, 50/3, 50/4, 
77/4, 80/11, 80/37, 80/38, 80/50, 80/51, 
80/55, 80/56, 80/117, 80/119, 80/124, 80/126, 
80/135, 80/139, 80/141, 80/144, 80/146, 
80/147, 80/148, 80/149, 80/152, 80/153, 
80/155, 80/157, 80/160, 80/161, 80/162, 
80/164, 80/165, 80/166, 80/167, 80/182, 
80/183, 80/184, 80/185, 80/186, 80/192, 
80/193, 80/201, 80/202, 80/204, 80/206, 
80/207, 80/208, 80/209, 80/210, 81/19, 81/22, 
81/30, 81/31, 81/32, 81/33, 81/34, 81/35, 
81/36, 81/37, 81/38, 81/39, 81/40, 81/41, 
81/42, 81/43, 81/44, 81/46, 81/47, 81/49, 
81/50, 81/51, 81/52, 81/54, 81/55, 81/56, 
81/57, 81/58, 82/28, 82/32, 82/41, 82/43, 
82/44, 82/45, 82/47, 82/49, 82/50, 82/52, 
82/53, 82/54, 82/55, 82/56, 82/57, 82/59, 
82/60, 82/61, 82/62, 82/63, 82/64, 82/65, 
82/66, 82/67, 83/28, 83/31, 83/50, 83/51, 
83/52, 83/53, 83/60, 83/67, 83/68, 83/69, 
83/72, 83/81, 83/83, 83/87, 83/94, 83/103, 
83/104, 83/109, 83/110, 83/115, 83/116, 
83/117, 83/120, 83/126, 83/127, 83/129, 
83/130, 83/131, 83/132, 83/133, 83/134, 
83/135, 83/136, 83/137, 83/139, 83/140, 
83/141, 83/142, 83/143, 83/144, 83/145, 
83/146, 83/147, 83/148, 83/149, 83/150, 
83/154, 83/155, 83/156, 83/157, 83/158, 
83/159, 83/160, 83/161, 83/162, 83/163, 
83/164, 83/165, 84/15, 84/16, 84/17, 84/18, 
84/19, 84/20, 84/21, 84/22, 84/23, 84/24, 
84/25, 84/26, 84/27, 84/29, 84/30, 84/34, 
84/35, 84/43, 84/56, 84/57, 84/58, 84/60, 
84/61, 84/62, 84/77, 84/78, 84/81, 84/83, 
84/92, 84/94, 84/96, 84/98, 84/99, 84/100, 
84/103, 84/104, 86/1, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 
86/8, 86/10, 87/11, 87/15, 87/17, 87/20, 
87/21, 87/22, 87/24, 87/26, 87/27, 87/28, 
87/29, 87/30, 87/31, 88/16, 88/34, 89/2, 
89/14, 89/16, 89/17, 144/82, 326/37, 

 
Flur-Nr.:            17 
Flurstück-Nr.:  16, 17, 18, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  

29/4, 29/5, 31/2, 35, 36, 37, 39/1, 40, 41, 
42/3, 43/2, 44/2, 44/3, 44/4, 44/6, 45/3, 46/2, 
46/3, 46/4, 46/9, 47/2, 47/4, 48/1, 49, 50, 51, 
52, 53, 56/1, 57, 58, 59, 60/1, 61, 62, 63, 64/1, 
64/3, 64/5, 64/6, 65/2, 66, 67/4, 67/5, 68/5, 
68/6, 69/5, 71/4, 72, 80/2, 83/9,  

 
Flur-Nr.:            18 

Flurstück-Nr.:  1/3, 2/8, 3, 4/2, 4/5, 4/6, 4/9, 4/10, 4/12, 4/15,  
4/18, 5/4, 5/9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20/1, 22/2, 22/3, 24, 25/1, 
25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/2, 28/1, 30, 31, 32, 
33, 34/1, 36/4, 37, 38/2, 39/3, 41/7, 42, 43/1, 
43/2, 44, 45/1, 47/1, 47/2, 48, 49, 50/1, 50/2, 
52, 53, 54/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 61/1, 
61/2, 61/3, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/4, 70/1, 
70/2, 72/2, 73/2, 73/5, 74, 76/2, 76/3, 77, 78, 
79, 80, 81, 82/1, 83/2, 85/4, 85/5, 85/6, 85/10, 
85/12, 85/14, 85/15, 87/5, 87/15, 87/16, 
87/17, 87/18, 87/19, 87/24, 87/26, 87/27, 
87/29, 87/31, 87/32, 87/33, 87/34, 87/37, 
87/38, 87/40, 87/42, 87/43, 87/44, 87/45, 
88/2, 88/3, 92/1, 93/2, 93/6, 93/8, 94/1, 94/3, 
94/5, 94/6, 96/2, 97/3, 98, 99/1, 99/3, 99/4, 
100/4, 100/5, 101/2, 102/1, 103/1, 103/2, 
105/2, 105/3, 105/9, 105/10, 105/11, 106/1, 
107/2, 108, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 
112/1, 112/2, 113/1, 113/5, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, 123, 124, 
125, 126/7, 126/10,  

 
 
Gemeinde:       Georgsmarienhütte, Stadt 
Gemarkung:    Kloster Oesede 
Flur-Nr.:            13 
Flurstück-Nr.:  46/1, 48/1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 89/1,  

99, 
 
 
Gemeinde:       Hagen am Teutoburger Wald 
Gemarkung:    Altenhagen  
Flur-Nr.:            5 
Flurstück-Nr.:  10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9,  

10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 
10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 
10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27 

 
 
Gemeinde:       Hagen am Teutoburger Wald 
Gemarkung:    Mentrup  
Flur-Nr.:            4 
Flurstück-Nr.:  54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67/1, 68, 69, 70,  

71/1, 72/1, 
 
Flur-Nr.:            5 
Flurstück-Nr.:  1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 15/1, 15/2,  

20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/2, 
26/4, 26/5, 28/3, 29, 31/2, 33/2, 35/1, 35/2, 
36, 37, 38/2, 39/3, 39/4, 40, 41/2, 42/1, 42/2, 
42/3, 43/1, 45/3, 45/5, 45/6, 47/1, 48, 49/1, 
49/2, 50/2, 51, 52/2, 52/3, 53/3, 53/4, 53/5, 
53/6, 53/8, 54, 55, 56, 57/3, 57/5, 59/1, 60/1, 
62, 68/1,  

 
Flur-Nr.:            6 
Flurstück-Nr.:  1, 2/2, 2/3, 3/2, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1,  

11/3, 11/4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/2, 
20/1, 21/1, 22, 23, 24/1, 25/1, 26/3, 27/3, 
28/4, 29/5, 29/7, 30/1, 31, 32/1, 32/2,  

 
Flur-Nr.:            7 
Flurstück-Nr.:  70, 73/2, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 75/4, 76/1,  

76/2, 76/3, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 89/1, 91/1, 91/2, 92/2, 92/3, 

   
 
Bundesland:    Nordrhein-Westfalen 
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Gemarkung:    Lienen 
Gemeinde:       Lienen  
Flur-Nr.:            9 
Flurstück-Nr.:  48, 96, 71, 24, 94, 95, 97, 25, 29, 89, 67, 99,  

28, 90, 98, 80, 68, 91, 50, 79, 73, 66, 21, 74, 
23, 

 
Flur-Nr.:            10 
Flurstück-Nr.:  42, 66, 64, 54, 43, 26, 13, 50, 7, 61, 63, 3, 6,  

18, 29, 15, 5, 65, 69, 71, 72, 86, 67, 4, 8, 9, 
10, 87, 88, 11, 90, 74, 73, 51, 75, 89, 25, 68, 
79,  

 
 

II. 
 
 
Mit Anordnung des Schutzbereichs treten von Gesetzes 
wegen folgende Beschränkungen ein: 
 
 
(1) Im Umkreis von 100 m zur äußeren Begrenzung des An- 

tennenfeldes oder ab Fußpunkt einer Sendeantenne: 
 
     -     bedarf die Errichtung, Änderung oder Beseitigung bau- 

licher Anlagen/Vorrichtungen über oder unter der Erd-
oberfläche der Genehmigung durch die Schutzbereich-
behörde (§ 3 Abs. 1 SchBerG). 

 
     -     Eine Genehmigung für zu errichtende Anlagen/Vorrich- 

tungen ist nach fachtechnischer Prüfung grundsätzlich 
möglich, wenn deren Bauhöhe 3 m unter einer Hori-
zontalen in Höhe des Antennenfußpunktes bleiben. 

 
     -     Die Höhenbegrenzungslinie beträgt 352 m ü NN (315  

m + 40 m -3 m). 
 

(2) Beschränkungsforderungen für Schutzbereiche um Emp- 
fangsantennen bei der Errichtung von Freileitungen, elek-
trischen Bahnen, Windkraftanlagen und vergleichbaren 
Anlagen/Einrichtungen (Radien von 800 m, 1500 m, 2000 
m und 2500 m zur äußeren Begrenzung des Antennenfel-
des oder ab Fußpunkt einer Sende- oder Empfangsanten-
ne): 

 
     -     Als Beschränkung gegen Störungen, die von Freilei- 

tungen, elektrischen Bahnen und Windkraftanlagen 
und vergleichbaren Bauwerken ausgehen können, 
wird ein Mindestabstand zum Antennenfußpunkt wie 
folgt gefordert: 

 
           •     der Betrieb elektrischer Bahnen 1500 m 
           •     die Errichtung von Windkraftanlagen 2500 m 
           •     Freileitungen < = 20 kV 800 m 
           •     Freileitungen > = 20 kV 2000 m 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Maßnahmen der Schutzbereichbehörde kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-
ben werden. Der Widerspruch ist beim Bundesamt für Infra-
struktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr, Kompetenzzentrum Baumanagement Hannover – 
Schutzbereichbehörde – Hans-Böckler-Allee 16, 30173 Han-
nover schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
Der Widerspruch kann auch durch E-Mail mit qualifizierter 
elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz erhoben 
werden. Die E-Mail-Adresse lautet:  
baiudbwkompzbaumgmth@bundeswehr.org. 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevari-
ante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-
Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet:  
poststelle@bmvg-bund.de-mail.de. 
 
 

III. 
 
Weitere Hinweise: 
Die Betroffenen haben die Möglichkeit bei den unter I. ge-
nannten Stellen einzusehen: 
-     die Begründung für die Anordnung des Schutzbereichs 
-     den Plan des Schutzbereichs 
-     den Wortlaut des  
     § 3      SchBerG -    Genehmigung für Anlagen und Verän- 

derungen 
     § 8      SchBerG -    Wiederherstellung des ursprünglichen  

Zustandes 
     § 9      SchBerG -    Schutzbereichbehörden, Zuständig- 

keitsregelung 
     § 27    SchBerG -    Ordnungswidrigkeiten. 
 
Darüber hinaus kann jeder Betroffene bei den o.g. Stellen 
Auskunft darüber erhalten, inwieweit er von dem Genehmi-
gungsvorbehalt befreit ist. 
 
 

i. A. Strehlau 
Regierungsdirektorin 
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Hauptsatzung  
der 

Gemeinde Neuenkirchen 
 
 
Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 13.10.2021 (Nds. GVBI. S. 700) hat der Rat der 
Gemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 09.11.2021 fol-
gende Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Bezeichnung, Name, Rechtsstellung 

 
(1) Die Gemeinde Neuenkirchen führt die Bezeichnung und  

den Namen „Gemeinde Neuenkirchen“. 
 
(2) Die Gemeinde Neuenkirchen ist Mitgliedsgemeinde der  

Samtgemeinde Neuenkirchen. 
 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde Neuenkirchen zeigt in Gold,  

über sechs grüne Stechpalmen Blättern an der unteren 
Hälfte des Schildrandes entlang, eine schwarze Kirche mit 
Querschiff und hohem, spitzen Turm links. 

 
(2) Die Farben der Flagge der Gemeinde Neuenkirchen sind  

Gold und Grün. 
 
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift  

„Gemeinde Neuenkirchen Landkreis Osnabrück“. 
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§ 3 
Ratszuständigkeit 

 
Der Beschlussfassung des Rates bedarf 
 
a)  Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14  

NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 15.000,00 
Euro übersteigt,  

 
b)  Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren  

Vermögenswert die Höhe von 1.000,00 Euro übersteigt, 
soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschrei-
bung abgeschlossen werden.  

 
 
 

§ 4 
Verwaltungsausschuss 

 
Dem Verwaltungsausschuss gehören der Bürgermeisterin / 
dem Bürgermeister, die Beigeordneten sowie mit beratender 
Stimme die Gemeindedirektorin/ der Gemeindedirektor und 
Mitglieder nach § 74 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG an. 
 
 
 

§ 5 
Vertretung der Bürgermeisterin  

oder des Bürgermeisters  
nach § 81 Abs. 2 NKomVG 

 
(1) Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung aus den Beigeord 

neten zwei ehrenamtliche Vertreterinnen und/oder Vertre-
ter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, die sie 
oder ihn bei der repräsentativen Vertretung der Gemeinde, 
bei der Einberufung des Verwaltungsausschusses ein-
schließlich der Aufstellung der Tagesordnung, der Leitung 
der Sitzungen des Verwaltungsausschusses, der Ver-
pflichtung der Ratsfrauen und Ratsherren und ihrer Pflich-
tenbelehrung vertreten. 

 
(2) Der Rat beschließt über die Reihenfolge der Vertretung,  

sofern eine solche bestehen soll. Soll eine Reihenfolge 
bestehen, so führen die Vertreterinnen und Vertreter die 
Bezeichnung stellvertretende Bürgermeisterin bzw. stell-
vertretender Bürgermeister mit einem Zusatz aus dem 
sich die Reihenfolge der Vertretungsbefugnis ergibt.  

 
 

§ 6 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des §  

34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 
Neuenkirchen gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie 
eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemein-
de Neuenkirchen vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerin-
nen oder Antragstellern können bis zu zwei Vertreterinnen 
oder Vertreter benannt werden.  
 

(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den An- 
forderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist.  

 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenhei- 

ten der Gemeinde Neuenkirchen zum Gegenstand haben, 
sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsaus-
schuss von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 
ohne Beratung den Antragstellerinnen oder Antragstellern 
mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Einga-

ben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt 
haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges  

Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 
nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss 
ohne Beratung zurückzuweisen. 

 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden,  

wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 
abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelver-
fahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bür-
gerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten An-
regungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält. 

 
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird  

dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die An-
gelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG 
ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Verwaltungs-
ausschuss können Anregungen oder Beschwerden zur 
Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse überwei-
sen.  

 
§ 7 

Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächen- 

nutzungsplänen sowie öffentliche Bekanntmachungen der 
Gemeinde Neuenkirchen werden – soweit durch Rechts-
vorschrift nichts anderes bestimmt ist - im Internet unter 
der Adresse https://www.landkreis-osnabrueck.de im 
Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück oder im gedruck-
ten Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück verkündet bzw. 
bekannt gemacht. 

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen der Gemeinde Neuenkir- 

chen werden, soweit durch Rechtsvorschrift nichts ande-
res bestimmt ist, auf der Internetseite der Gemeinde Neu-
enkirchen https://www.neuenkirchen-im-huelsen.de unter 
Angabe des Bereitstellungtages und durch einwöchigen 
Aushang in den nachstehenden Bekanntmachungskasten 
veröffentlicht: 

 
à  Neuenkirchen, Pavillon auf dem Parkplatz an der Kirche 
 
Dies gilt auch für Bekanntmachungen im Wege der Amtshilfe. 
 
 
 

§ 8 
Einwohnerversammlungen 

 
Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister die Einwohnerinnen und Einwohner durch Einwohner-
versammlungen für die ganze Gemeinde Neuenkirchen oder 
für Teile des Gemeindegebietes. Zeit, Ort und Gegenstand 
von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 7 mindestens 
sieben Tage vor der Veranstaltung ortsüblich bekannt zu ma-
chen.  

 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Hauptsatzung tritt am 09.11.2021 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Neuenkirchen vom 
13.03.2012 und die 1. Änderung der Hauptsatzung der Ge-
meinde Neuenkirchen vom 26.09.2017 außer Kraft. 
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Neuenkirchen, den 09.11.2021 
 
 
Dr. Vitus Buntenkötter           Hildegard Schwertmann-Nicolay 
Bürgermeister                                            Gemeindedirektorin 
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Hauptsatzung  
der  

Samtgemeinde Neuenkirchen 
 
 
Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 
576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700) hat der Rat der Samtgemein-
de Neuenkirchen in seiner Sitzung am 08.11.2021 folgende 
Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Bezeichnung, Name, Rechtsstellung 

 
(1) Die Samtgemeinde führt die Bezeichnung und den Namen  

„Samtgemeinde Neuenkirchen“ 
 
(2) Mitglieder der Samtgemeinde sind 
     a) Gemeinde Merzen 
     b) Gemeinde Neuenkirchen 
     c) Gemeinde Voltlage 
 
(3) Die Samtgemeinde hat ihren Verwaltungssitz in der Ge- 

meinde Neuenkirchen. 
 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

 
 
(1) Das Wappen der Samtgemeinde zeigt in silber balkenwei- 

se eine schwarze Kette, begleitet oben von einem sechs-
speichigen, oben ausgebrochenen roten Richtrad, unten 
von drei grünen, aus einem querliegenden Aststumpf 
sprießenden Stechpalmenblättern. 

 
(2) Die Flagge der Samtgemeinde führt in drei waagerechten  

Streifen die Farben rot, silber und grün und in der Mitte 
das Samtgemeindewappen. 
 

(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift  
„SAMTGEMEINDE NEUENKIRCHEN LDKR OSNA-
BRÜCK“. 

 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

(1) Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 
 
     a)  die Festlegung privater Entgelte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr.  

8 NKomVG, deren jährliches Aufkommen den Betrag 
von 5.000,00 Euro voraussichtlich übersteigt,  

 
     b)  Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG,  

deren Vermögenswert die Höhe von 25.000,00 Euro 
übersteigt,  

     c)  Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Ver- 
mögenswert die Höhe von 5.000,00 Euro übersteigt, 
soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Aus-
schreibung abgeschlossen werden.  

 
 

§ 4 
Vertretung der Samtgemeindebürgermeisterin  

oder des Samtgemeindebürgermeisters  
nach § 81 Abs. 2 NKomVG 

 
(1) Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung aus den Beigeord- 

neten zwei ehrenamtliche  Vertreterinnen und/oder Vertre-
ter der Samtgemeindebürgermeisterin oder des Samtge-
meindebürgermeisters, die sie oder ihn bei der repräsen-
tativen Vertretung der Samtgemeinde, bei der Einberufung 
des Samtgemeindeausschusses einschließlich der Auf-
stellung der Tagesordnung, der Leitung der Sitzungen des 
Samtgemeindeausschusses, der Verpflichtung der Rats-
frauen und Ratsherren und ihrer Pflichtenbelehrung ver-
treten. 

 
(2) Der Rat beschließt über die Reihenfolge der Vertretung,  

sofern eine solche bestehen soll. Soll eine Reihenfolge 
bestehen, so führen die Vertreterinnen und Vertreter die 
Bezeichnung stellvertretende Samtgemeindebürgermeis-
terin bzw. stellvertretender Samtgemeindebürgermeister 
mit einem Zusatz aus dem sich die Reihenfolge der Ver-
tretungsbefugnis ergibt.  

 
 

§ 5 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des §  

34 NKomVG von mehreren Personen bei der Samtge-
meinde Neuenkirchen gemeinschaftlich eingereicht, so 
haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber 
der Samtgemeinde Neuenkirchen vertritt. Bei mehr als 
fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern können bis zu 
zwei Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden.  

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den  

Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist.  
 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenhei- 

ten der Samtgemeinde Neuenkirchen zum Gegenstand 
haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Samtgemein-
deausschuss von der Samtgemeindebürgermeisterin oder 
dem Samtgemeindebürgermeister ohne Beratung den An-
tragstellerinnen oder Antragstellern mit Begründung zu-
rückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anre-
gungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fra-
gen, Erklärungen, Absichten u.s.w.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges  

Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 
nach Kenntnisnahme durch den Samtgemeindeaus-
schuss ohne Beratung zurückzuweisen. 

 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden,  

wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 
abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelver-
fahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bür-
gerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten An-
regungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält. 

 
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird  



dem Samtgemeindeausschuss übertragen, sofern für die 
Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 
NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der 
Samtgemeindeausschuss können Anregungen oder Be-
schwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachaus-
schüsse überweisen.  

 
 

§ 6 
Verkündungen  

und öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächen- 

nutzungsplänen sowie öffentliche Bekanntmachungen der 
Samtgemeinde Neuenkirchen werden – soweit durch 
Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist – im Internet 
unter der Adresse https://www.landkreis-osnabrueck.de im 
elektronischen Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück 
oder im gedruckten Amtsblatt für den Landkreis Osna-
brück verkündet bzw. bekannt gemacht. 
 

(2) Ortsübliche Bekanntmachungen der Samtgemeinde Neu- 
enkirchen  werden, soweit durch Rechtsvorschrift nichts 
anderes bestimmt ist, auf der Internetseite der Samtge-
meinde Neuenkirchen https://www.neuenkirchen-os.de 
unter Angabe des Bereitstellungtages und durch einwöchi-
gen Aushang in den nachstehenden Bekanntmachungs-
kästen veröffentlicht: 
 Ø   Merzen, Pavillon an der Kirche 
 Ø   Neuenkirchen, Pavillon auf dem Parkplatz an der  

           Kirche 
 Ø   Voltlage, Overbergstraße 2 (Vorplatz Kirche) 

 
Dies gilt auch für Bekanntmachungen im Wege der Amtshilfe. 
 
 

§ 7 
Einwohnerversammlungen 

 
Bei Bedarf unterrichtet die Samtgemeindebürgermeisterin 
oder der Samtgemeindebürgermeister die Einwohnerinnen 
und Einwohner durch Einwohnerversammlungen für die gan-
ze Samtgemeinde Neuenkirchen oder für Teile des Samtge-
meindegebietes. 
 
Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind 
gemäß § 6 (2) ortsüblich bekannt zu machen.  
 
Die ortsübliche Bekanntmachung muss spätestens am sieb-
ten Tag vor dem Tag der Einwohnerversammlung erfolgen. 

 
 

§ 8 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
In der Samtgemeinde Neuenkirchen ist die Gleichstellungsbe-
auftragte ehrenamtlich tätig. 

 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Hauptsatzung tritt am 08.11.2021 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Hauptsatzung der Samtgemeinde Neuenkirchen vom 
05.03.2012 außer Kraft. 
 
 
Neuenkirchen, 08.11.2021 

Hildegard Schwertmann-Nicolay 
Samtgemeindebürgermeisterin 
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Änderungsverordnung NPOG  
der Samtgemeinde Artland 

 
 
Aufgrund der §§ 1 und 55 des Niedersächsischen Polizei- und 
Ordnungsgesetzes (NPOG) in der Fassung vom 19.01.2005 
(Nds. GVBl. Seite 9), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.2019 (Nds. GVBl. S. 428) in Verbindung mit den §§ 
10,11 und 58 Abs. 1 Ziffer 5 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244), 
hat der Rat der Samtgemeinde Artland in seiner Sitzung am 
07.10.2021 folgende Verordnung erlassen: 
 
                            

Artikel 1 
 
 
Die §§ 8 und 10 der Verordnung der Samtgemeinde Artland 
über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung vom 06.07.2005, zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 05.03.2009 erhalten folgende Fassungen: 
 

 
§ 8  

Werbung 
 
1) Plakate, Anschlagzettel und sonstige Ankündigungs- und  

Werbemittel dürfen nur an den nach § 50 Nds. Bauord-
nung zulässigen Außenwerbeanlagen und den von der 
Samtgemeinde Artland genehmigten Stellen angebracht 
werden. Diese Stellen sowie Art und Umfang der dort zu-
lässigen Werbemittel werden durch die jeweilige Mitglieds-
gemeinde in einer Liste festgelegt, die Bestandteil dieser 
Verordnung wird. Bei Bedarf kann diese Liste geändert 
bzw. aktualisiert werden. Dies gilt nicht für Anschläge in 
Schaufenstern und Schaukästen sowie für Werbemittel 
aus Anlass von Wahlen innerhalb von 6 Wochen vor und 2 
Wochen nach dem jeweiligen Wahltermin. Die Leichtigkeit 
und Sicherheit des Verkehrs darf nicht eingeschränkt wer-
den. 

 
(2) Das Anbringen und Aufstellen von Werbeanlagen, insbe- 

sondere Plakate und Anschlagzettel an öffentlichen Ein-
richtungen ist verboten. 

 
 

§ 10   
Verunreinigung öffentlicher Flächen  

und Einrichtungen 
 

(1) Sperrgut und Abfallbehälter dürfen frühestens am Vortag  
der Abholung an der Straße bereitgestellt werden. 

 
(2) Es ist untersagt, die öffentlichen Flächen durch Abfälle zu  

verunreinigen. Abfall ist in den dafür vorgesehenen Anla-
gen oder Einrichtungen zu entsorgen.  

 
(3) Es ist untersagt, öffentliche Einrichtungen zu bemalen  

oder zu bekleben. 
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Artikel 2 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück in Kraft.  
 
 
Quakenbrück, den 11.11.2021 
 
 

Samtgemeinde Artland  
Bürgel  

(Siegel)                       Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 121 „Ankumer Straße“ 
der Stadt Bersenbrück 

 
 
Der Rat der Stadt Bersenbrück hat in seiner Sitzung am 
09.06.2021 den Bebauungsplan Nr. 121 „Ankumer Straße“, 
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen pla-
nungsrechtlichen und baugestalterischen Festsetzungen, ge-
mäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung be-
schlossen und die Begründung dazu anerkannt. Die Aufstel-
lung dieses Bebauungsplanes erfolgte im beschleunigten Ver-
fahren gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenent-
wicklung). 
 
Der Geltungsbereich zur Größe von ca. 1,37 ha ist aus dem 
nachstehenden Kartenausschnitt zu ersehen und befindet 
sich an der B 214 „Ankumer Straße“ und wird im Süden und 
Osten durch die dortigen Bahnlinien begrenzt. Der zur B 214 
gewandte Teil des Plangebiets ist durch Wohngebäude sowie 
nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe geprägt. Mit die-
sem B-Plan werden großzügige überbaubare Bereiche als 
Mischgebiet festgesetzt, um vorhandene Potentiale für eine 
städtebaulich sinnvolle Nachverdichtung auf den rückwärtigen 
Grundstücksflächen nutzen zu können. Der südliche Teilbe-
reich ist als Regenrückhaltebecken und tlw. als Bahnanlage 
ausgewiesen. 
 
Der Bebauungsplan 121 „Ankumer Straße“ einschließlich Be-
gründung kann ab sofort im Rathaus der Stadt Bersenbrück, 
Markt 6, 49593 Bersenbrück, während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt wird auf Ver-
langen Auskunft gegeben. Mit dieser Bekanntmachung tritt 
der Bebauungsplan in Kraft.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB 
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche  
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2  
 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Bersenbrück unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs.  

 
4 BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungs-
plan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen.  
 
 
Bersenbrück, den 12.11.2021                                               
 
 

Stadt Bersenbrück 
Der Bürgermeister 
Christian Klütsch 
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Prüfung  
des Jahresabschlusses 2020 der 

BWG Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH 
 
 
1.   Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GdW Revision Aktienge-
sellschaft, Berlin, hat mit Datum vom 14. Juli 2021 folgen-
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 

"Bestätigungsvermerk  
des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
An die BWG Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft 
mbH, Belm 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der BWG Belmer Wohnungs-
Entwicklungsgesellschaft mbH, Belm, – bestehend aus der Bi-
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lanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2020 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der BWG Belmer Wohnungs-Ent-
wicklungsgesellschaft mbH, Belm, für das Geschäftsjahr vom 
01.01. bis zum 31.12.2020 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 
-     entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we- 

sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens und Finanzla-
ge der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragsla-
ge für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2020 
und 

 
-     vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref- 

fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtig-

ten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.  
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.  
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen. 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
-     identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher -  

beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risi-
ken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
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falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 

 
-     gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des  

Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 
-     beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli- 

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmetho-
den sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben. 

 
-     ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit  

des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unse-
re Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-
tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Un-
ternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
-     beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den  

Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 
-     beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah- 

resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

 
-     führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzli- 

chen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Anga-
ben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbeson-
dere die den zukunftsorientierten Angaben von den ge-
setzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen An-
nahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 

unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Berlin, den 14.07.2021 
 
 

GdW Revision Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
 
Viemann                                                                      Günther 
Wirtschaftsprüfer                                          Wirschaftsprüfer" 
 
 
 
2.   Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück  

hat am 29. September 2021 den nachstehenden Feststel-
lungsvermerk erteilt: 

 
„Ergänzende Bemerkungen des Rechnungsprüfungsam-
tes nach § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO sind nicht erforder-
lich.“ 

 
 
Osnabrück, 29. September 2021 
 
 

Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Osnabrück 

(Siegel)                      i. A. Sonja Göhler 
 
 
 
 
 
3.   Die Gesellschafterversammlung der BWG Belmer Woh- 

nungs-Entwicklungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung 
am 18. Oktober 2021 entsprechend den Vorgaben des 
Rates der Gemeinde Belm aus der Sitzung am 6. Oktober 
2021 folgende Beschlüsse zum Jahresabschluss 2020 ge-
fasst: 

 
     a)   Der Jahresabschluss und der Lagebericht der BWG  

Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH 
werden festgestellt. 
 

     b)   Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichts- 
rat Entlastung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020. 
 

     c)   Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiese- 
ne Jahresüberschuss in Höhe von 103.981,98 € wird 
auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
4.   Gemäß § 36 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO)  

vom 12.07.2018 (Nds. GVBl. 2018 S. 172) in der zur Zeit 
geltenden Fassung werden der Feststellungsvermerk und 
der Beschluss der Gesellschafterversammlung über den 
Jahresabschluss 2020 hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen vom 1. 
bis 14. Dezember 2021 während der Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Belm, Marktring 
13, 49191 Belm, Zimmer 38, öffentlich aus. Aufgrund der 
aktuellen Corona-Maßnahmen wird um vorherige Anmel-
dung gebeten.  
 
 

Belm, den 29. Oktober 2021 



BWG Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft mbH 
Die Geschäftsführerin 

Birgit Gern 
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2. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung  

der Gemeinde Belm, Landkreis Osnabrück, 
vom 14.12.2011 

 
 
Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 12. Dezember 2010 
(Nds. GVBl S. 576) in der geltenden Fassung hat der Rat der 
Gemeinde Belm in seiner Sitzung am 10. November 2021 die 
folgende 2. Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
 
§ 8 erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 8 
Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächen 

nutzungsplänen sowie öffentliche Bekanntmachungen der 
Gemeinde werden - soweit durch Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt ist – nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1 NKomVG im gedruckten „Amtsblatt für den Landkreis 
Osnabrück“ verkündet bzw. bekannt gemacht.  

 
(2) Die ortsüblichen Bekanntmachungen zu Zeit, Ort und Ta- 

gesordnung der Sitzungen des Rates der Gemeinde Belm, 
der öffentlichen Ausschüsse sowie der Einwohnerver-
samm-lungen nach § 85 Abs. 5 NKomVG erfolgen, soweit 
durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, durch 
Aushang in der Schaukastenanlage neben dem Hauptein-
gang des Rathauses der Gemeinde Belm, Marktring 13. 
Die Aushangfrist beträgt eine Woche, soweit keine andere 
Frist bestimmt ist. Bei verkürzten Ladungsfristen zu den 
Sitzungen des Rates der Gemeinde Belm und zu den Aus-
schüssen gilt diese Frist. Der Tag des Aushanges und der 
Tag, mit dem die Bekanntmachung als bewirkt gilt, sind ak-
tenkundig zu machen. Zusätzlich erfolgen Bekanntma-
chungen im Internet unter der Adresse: 
https://www.belm.de/Rathaus-Politik/Bürger-und- 
Ratsinfosystem/    

 
 
(3) Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen der Gemeinde  

Belm erfolgen, soweit durch Rechtsvorschrift nichts ande-
res bestimmt ist, durch Aushang in der Schaukastenanla-
ge neben dem Haupteingang des Rathauses der Gemein-
de Belm, Marktring 13. Die Aushangfrist beträgt eine Wo-
che, soweit keine andere Frist bestimmt ist. Der Tag des 
Aushanges und der Tag, mit dem die Bekanntmachung als 
bewirkt gilt, sind aktenkundig zu machen. Zusätzlich erfol-
gen Bekanntmachungen im Internet unter der Adresse: 

     https://www.belm.de/Rathaus-Politik/Bekanntmachun- 
     gen/. 
 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück in Kraft. 

Belm, den 10. November 2021  
 
 

Gemeinde Belm 
Der Bürgermeister 

(Siegel)                       Viktor Hermeler 
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Schlussfeststellung 
in der Flurbereinigung Essen-Umgehung 

 
 
Das Flurbereinigungsverfahren Essen-Umgehung wird hiermit 
gemäß § 149 des Flurbereinigungsgesetzes vom 16.03.1976 
(BGBl. I, S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) durch folgende Feststellungen 
abgeschlossen: 
 
1.   Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes zum Flurbe- 

reinigungsverfahren Essen-Umgehung einschließlich sei-
nes Nachtrages 1 ist erfolgt. 

 
2.   Die Beteiligten haben keine Ansprüche mehr, die in dem  

Flurbereinigungsverfahren Essen-Umgehung hätten be-
rücksichtigt werden müssen. 

 
3.   Die Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfah- 

rens Essen-Umgehung wird aufgelöst. 
 

Begründung 
Der Flurbereinigungsplan des Flurbereinigungsverfahrens Es-
sen-Umgehung ist einschließlich seines Nachtrages 1 voll-
ständig ausgeführt. Insbesondere ist das Eigentum an den 
neuen Grundstücken auf die im Flurbereinigungsplan und in 
seinem Nachtrag 1 genannten Teilnehmer übergegangen. 
Das Liegenschaftskataster wurde entsprechend berichtigt und 
alle Ersuchen auf Berichtigung der betroffenen Grundbücher 
wurden gestellt. 
 
Die Teilnehmergemeinschaft des v. g. Flurbereinigungsverfah-
rens wird aufgelöst, da es insbesondere von oder an die Teil-
nehmergemeinschaft keine Zahlungsforderungen mehr gibt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe beim Amt für regionale Landesent-
wicklung Weser – Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Ol-
denburg sowie im Dienstgebäude Markt 15/16, 26122 Olden-
burg, schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben 
werden.  
 
Hinweise 
1.   Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird  

diese öffentliche Bekanntmachung auch im Internet unter 
www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche 
Bekanntmachungen“ eingestellt. 

2.   Jeder Beteiligte und jeder, der ein berechtigtes Interesse  
darlegt, kann die folgenden Unterlagen auf Dauer bei der 
Gemeinde Essen einsehen: 

     •     Eine Ausfertigung der Karte, die die neue Feldeintei- 
lung nachweist. 

     •     Ein Verzeichnis der neuen Grundstücke und 2 Teilneh- 
merverzeichnisse (alphabetisch und nach Ordnungs-
nummern) 

     •     Die Bestimmungen des Flurbereinigungsplanes und  
seines Nachtrages, die auf Dauer von allgemeiner Be-
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deutung sind und nicht in das Grundbuch oder andere 
öffentliche Bücher eingetragen wurden. 

     •     Eine Abschrift dieser Schlussfeststellung. 
 
Oldenburg, 15.11.2021 
 

Amt für regionale Landesentwicklung  
Weser - Ems 

Az.: 4.1.2–611-2129/0.9 
i. A. Budelmann 
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Erhaltungssatzung  
gem. § 172 Abs. 1 BauGB 

der Stadt Georgsmarienhütte 
„Erhaltungssatzung Karolinenhöhe“ 

 
 
Auf Grundlage von § 172 Abs. 1 und § 213 Abs. 1 Nr. 4 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 27.03.2020 (BGBl. I S. 587) m. W. 
v. 28.03.2020 und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fas-sung 
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), letzte berück-
sichtigte Änderung: § 8 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 28.02.2018 (Nds. GVBl. S 22) hat der Rat der Stadt Ge-
orgsmarienhütte in seiner Sitzung am 15.07.2021 die folgen-
de Satzung beschlossen:  
 

§ 1  
Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich 

 
(1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Erhaltungssatzung  

umfasst die Siedlung Karolinenhöhe in Georgsmarienhüt-
te, Stadtteil Oesede, welche wie folgt begrenzt wird: 
Im Osten durch die Teutoburger-Waldstraße, im Südosten 
durch den Kruseweg, im Süden durch die Straße Wind-
chenbrinkbach, im Westen durch die Straße Langenbrook 
und im Norden durch die Robertstraße. 

 
Der Geltungsbereich ist im nachfolgenden Plan mit einer 
gestrichelten Linie umgrenzt. 

Geltungsbereich der Erhaltungssatzung Karolinenhöhe 
 
(2) Die Satzung findet auf bauliche Änderungen innerhalb von  

Gebäuden, die das äußere Erscheinungsbild nicht verän-
dern keine Anwendung. 
 

(3) Die Satzung gilt unbeschadet bestehender Bebauungsplä- 
ne, Gestaltungssatzungen und der Genehmigungspflicht 
baulicher Anlagen nach der Niedersächsischen Bauord-

nung (NBauO). 
§ 2  

Erhaltungsziele 
 
Die Ausweisung des in § 1 beschriebenen Bereichs der Erhal-
tungssatzung erfolgt gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB 
zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf-
grund seiner städtebaulichen Gestalt. 
 
 
 

§ 3  
Genehmigungspflicht und Versagensgründe 

 
(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung bedürfen der Rück- 

bau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die Errich-
tung baulicher Anlagen der Genehmigung (§ 172 Abs. 1 
Satz 1 und 2 BauGB). 
 

(2) Die Genehmigung des Rückbaus, der Änderung und der  
Nutzungsänderung darf nur versagt werden, wenn die 
bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit ande-
ren baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder 
das Landschaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, 
insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeu-
tung ist (§ 172 Abs. 3 Satz 1 BauGB). 
 

(3) Die Genehmigung zur Errichtung einer baulichen Anlage  
darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt 
des gem. § 1 geschützten Satzungsbereichs durch die be-
absichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird (§ 172 Abs. 
3 Satz 2 BauGB). 
 
 
 

§ 4  
Genehmigungsverfahren 

 
(1) Der Antrag auf Genehmigung von Rückbau, Änderung,  

Nutzungsänderung oder Errich-tung einer baulichen Anla-
ge ist schriftlich bei der Stadtverwaltung der Stadt Georgs-
marienhütte zu stellen. 
 

(2) Ist eine baurechtliche Genehmigung oder Zustimmung er- 
forderlich, ist die Genehmigung Teil des bauordnungs-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens. In diesem Fall um-
fasst die baurechtliche Genehmigung bzw. Zustimmung 
nach sonstigen Vorschriften auch die Genehmigung nach 
§ 173 Abs. 1 Satz 1 BauGB. 
 
 

§ 5  
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Nach § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt ordnungswidrig,  

wer im Geltungsbereich dieser Satzung eine bauliche An-
lage ohne Genehmigung zurückbaut oder ändert. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 213 Abs. 3 BauGB  
mit einer Geldbuße bis zu 30.000 € geahndet werden. 

 
 

§ 6  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. 
   
Georgsmarienhütte, den 15.11.2021 
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Satzung 
Auf der Grundlage von § 172 Abs. 1 und § 213 Abs. 1 Nr. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
27.03.2020 (BGBl. I S. 587) m. W. v. 28.03.2020 und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), letzte 
berücksichtigte Änderung: § 8 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.02.2018 (Nds. GVBl. S 22) 
hat der Rat der Stadt Georgsmarienhütte in seiner Sitzung am   15.07.2021             die folgende Satzung 
beschlossen: 

§ 1 Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich 

(1)  Der räumliche Geltungsbereich dieser Erhaltungssatzung umfasst die Siedlung Karolinenhöhe 
in Georgsmarienhütte, Stadtteil Oesede, welche wie folgt begrenzt wird: 
Im Osten durch die Teutoburger-Waldstraße, im Südosten durch den Kruseweg, im Süden 
durch die Straße Windchenbrinkbach, im Westen durch die Straße Langenbrook und im Nor-
den durch die Robertstraße. 

Der Geltungsbereich ist im nachfolgenden Plan mit einer gestrichelten Linie umgrenzt. 

 
Geltungsbereich der Erhaltungssatzung Karolinenhöhe  

(2) Die Satzung findet auf bauliche Änderungen innerhalb von Gebäuden, die das äußere Erschei-
nungsbild nicht verändern keine Anwendung. 

(3) Die Satzung gilt unbeschadet bestehender Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen und der 
Genehmigungspflicht baulicher Anlagen nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). 

 

 

 



Stadt Georgsmarienhütte 
Die Bürgermeisterin 

(Siegel)                              Bahlo  
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Bekanntmachung 
der Stadt Georgsmarienhütte 

über das Inkrafttreten der Örtlichen Bauvorschrift  
über Gestaltung nach § 84 Abs. 3 NBauO 

„Gestaltungssatzung Karolinenhöhe“ 
 

gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I 
S. 2414 ) zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.09.2021 

(BGBI I S. 4147) m. W. v. 15.09.2021 i.V.m. § 84 Abs. 4 der 
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung 

vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 10.11.2020 (Nds. GVBI S. 384) 

 
 
Der Rat der Stadt Georgsmarienhütte hat am 15.07.2021 auf 
Grundlage der §§ 84 Abs. 3 und 84 Abs. 4 Niedersächsische 
Bauordnung (NBauO), der §§ 1 Abs. 3 und 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) und der §§ 10 und 58 Niedersächsisches Kommu-
nalverfassungsgesetz (NKomVG) in den jeweils gültigen Fas-
sungen die Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung „Ge-
staltungssatzung Karolinenhöhe“ als Satzung, sowie die Be-
gründung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich der Örtlichen Bauvorschrift über Gestal-
tung „Gestaltungssatzung Karolienhöhe“ kann dem nachste-
henden Planausschnitt - unmaßstäbliche Verkleinerung der 
Deutschen Grundkarte - entnommen werden. Der Geltungs-
bereich ist gerastert dargestellt.  

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung, LGLN (Landesamt für Landentwicklung 
Niedersachsen, Regionaldirektion Osnabrück) für die Stadt Georgsmarien-
hütte 

 
Mit dieser Bekanntmachung wird die genannte Satzung 
rechtsverbindlich und liegt einschließlich Begründung vom Ta-
ge dieser Bekanntmachung an, im Rathaus der Stadt Georgs-

marienhütte, Oeseder Straße 85, Zimmer 242/243, 49124 Ge-
orgsmarienhütte während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht aus.  
 
Auf die Rechtsfolgen des § 215 BauGB wird hingewiesen.  
 
Danach werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung des Vorschriften 
über das Verhältnis der „Örtlichen Bauvorschrift über die Ge-
staltung „Gestaltungssatzung Karolinenhöhe“ und nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
ganges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung der Örtlichen Bauvorschrift über die 
Gestaltung „Gestaltungssatzung Karolinenhöhe“ schriftlich 
gegenüber der Stadt Georgsmarienhütte unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 
 
Sollten sich aufgrund der Festsetzungen der o. g. Örtlichen 
Bauvorschrift über die Gestaltung „Gestaltungssatzung Karo-
linenhöhe Entschädigungsansprüche herleiten lassen, wird 
auf die Vorschrift des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
des Baugesetzbuches über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche von durch die Örtliche 
Bauvorschrift über die Gestaltung „Gestaltungssatzung Karo-
linenhöhe“ eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über 
Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche hin-
gewiesen.  
 
 
Georgsmarienhütte, 15.11.2021 
  
 

Stadt Georgsmarienhütte  
Die Bürgermeisterin  
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Haushaltssatzung  
der Gemeinde Glandorf  

für das Haushaltsjahr 2021 
       
 
Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes 
hat der Rat der Gemeinde Glandorf in seiner Sitzung am 
10.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:              
       

 
§ 1 

       
Der Haushaltsplan der Gemeinde Glandorf für das Haushalts-
jahr 2021 wird                           
       
1.  im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag    
1.1 der ordentlichen Erträge auf                     10.744.700 EUR 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf         11.444.500 EUR 
     (nachrichtlich: ordentliches Jahresergebnis:                   -699.800 EUR) 
       
1.3 der außerordentlichen Erträge auf                 285.700 EUR 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf               0 EUR 
     (nachrichtlich außerordentliches Jahresergebnis:            285.700 EUR) 
       
     (nachrichtlich Jahresergebnis:                              -414.100 EUR) 
       
2.  im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag        
2.1 der Einzahlungen aus  
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     laufender Verwaltungstätigkeit                  10.108.500 EUR 
2.2. der Auszahlungen aus  
     laufender Verwaltungstätigkeit                  10.190.800 EUR 
       
2.3 der Einzahlungen aus  
     Investitionstätigkeit                                     1.391.100 EUR 
2.4 der Auszahlungen aus  
     Investitionstätigkeit                                     3.069.300 EUR 
       
2.5 der Einzahlungen aus  
     Finanzierungstätigkeit                                 1.678.200 EUR 
2.6 der Auszahlungen aus  
     Finanzierungstätigkeit                                    593.700 EUR 
     (nachrichtlich: Nettoneuverschuldung:                           1.084.500 EUR) 
       
     Nachrichtlich: Gesamtbetrag        
      der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                      13.177.800 EUR 
      der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                     13.853.800 EUR 
      Differenz                                                                           -676.000 EUR 
festgesetzt.  
       
Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Glandorf für das 
Haushaltsjahr 2021 wird 
       
1.   im Erfolgsplan mit dem jeweiligen Gesamtbetrag              
1.1 der ordentlichen Erträge auf                       2.034.300 EUR 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf           2.057.700 EUR 
     (nachrichtlich Jahresergebnis:                                           -23.400 EUR) 
       
2.   im Finanzplan mit dem jeweiligen Gesamtbetrag               
2.1 der ordentlichen Einzahlungen auf             1.299.100 EUR 
2.2 der ordentlichen Auszahlungen auf            1.299.100 EUR  
festgesetzt.  
       

 
§ 2 

Kreditermächtigung 
       
Der Gesamtbetrag der vorgesehenden Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird für den  
 
Bereich der Gemeinde Glandorf auf                1.678.200 EUR  
und für den  
Bereich der Gemeindewerke Glandorf auf       1.014.000 EUR
festgesetzt.  
       

§ 3 
Verpflichtungsermächtigung 

       
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf  
0 EUR festgesetzt.                    
       

 
§ 4 

Höchstbetrag der Liquiditätskredite 
       
Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-

spruch genommen werden dürfen, wird 
für den Bereich der Gemeinde Glandorf auf    1.600.000 EUR 
und für den  
Bereich der Gemeindewerke Glandorf auf          300.000 EUR 
festgesetzt.  

 
§ 5 

Realsteuerhebesätze 
       
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
       
1.   Grundsteuer                       
     Grundsteuer A                                                       300 v. H. 
     Grundsteuer B                                                       300 v. H. 
       
2.   Gewerbesteuer                                                    350 v. H. 
       
       

§ 6 
 

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller 
Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird 
auf 500.000 Euro festgelegt.     
       
Glandorf, 10.03.2021               
       
 

Dr. Heuvelmann 
Bürgermeisterin 

 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die nach §§ 120 Abs. 2 und 130 des Nds. Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist 
durch den Landkreis Osnabrück am 26.10.2021 unter dem Ak-
tenzeichen 11.3-Len erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 des Nds. 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 01.12.2021 
bis zum 09.12.2021 zur Einsichtnahme im Rathaus Glandorf – 
Fachdienst Zentrale Angelegenheiten – Raum 24, öffentlich 
aus. 
 
 
Glandorf, den 16.11.2021 
 
 

Gemeinde Glandorf 
Die Bürgermeisterin 

Dr. Heuvelmann 
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